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Entwurf für einen Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD 

– Drucksache 21/218 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die Erprobung von Innovatio-
nen in Reallaboren und zur Förderung des regula-
torischen Lernens 

 

Der Bundestag wolle beschließen, den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/218 mit 

folgender Maßgabe, im Übrigen unverändert anzunehmen: 

1. Die Überschrift wird durch folgende Überschrift ersetzt: 

„Gesetz zur Stärkung des Innovations- und Wirtschafts-
standorts Deutschland durch Erprobungsfreiräume“ 

2. Artikel 1 wird durch folgenden Artikel 1 ersetzt: 

„Artikel 1 

Gesetz zur Förderung der Erprobung von Innovationen und neuer Ver-

waltungsverfahren in Reallaboren und zur Förderung des regulatori-

schen Lernens (Bundeserprobungsgesetz – BErpG) 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1  

Ziele und Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz, 

1. trägt dazu bei, Maßnahmen zur zeitlichen Optimierung oder zur Sen-

kung der Kosten von Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren oder 

zur Verwaltungsdigitalisierung zu erproben und auszuwerten, um sie 

bei positiver Bewertung anschließend bundesweit als Regelung vorzu-

schlagen, 

2. fördert Innovationen, indem Rahmenbedingungen für die praktische Er-

probung neuer Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder Ansätze 

in Reallaboren verbessert werden, 

3. trägt zur Verbesserung und Beschleunigung des regulatorischen Ler-

nens bei, zu dem die Evaluation von Reallaboren wichtige Beiträge lie-

fert, 
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4. schafft die rechtlichen Grundlagen für einen strukturierten Wissens-

transfer im Zusammenhang mit Reallaboren. 

(2) Dieses Gesetz gilt für bundesrechtliche Regelungen und für Realla-

bore, die aufgrund bundesrechtlicher Regelungen ermöglicht werden. 

§ 2  

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes 

1. sind verwaltungsrechtliche Regelungen solche, die die öffentlich-recht-

liche Verwaltungstätigkeit hinsichtlich Verfahren, Form und Zustän-

digkeiten von Behörden regeln und nicht Gegenstand des Grundgeset-

zes sind, 

2. sind Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln Regelungen 

in anderen Gesetzen oder in Verordnungen, mit denen der Rahmen für 

begrenzte Ausnahmen oder Abweichungen von Regelungen in diesen 

Gesetzen oder Verordnungen gesetzt wird, innerhalb dessen eine befris-

tete Erprobung von Innovationen in Reallaboren erlaubt wird, 

3. sind Reallabore befristete Erprobungen innovativer Technologien, Pro-

dukte, Dienstleistungen, Verwaltungsverfahren oder Ansätze, die unter 

möglichst realen Bedingungen und unter Beteiligung der jeweils zu-

ständigen Behörde von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Ver-

waltung oder Zivilgesellschaft durchgeführt werden und zum regulato-

rischen Lernen beitragen können,  

4. ist regulatorisches Lernen der Erwerb von Wissen über die Auswirkun-

gen der erprobten Technologien, Produkte, Dienstleistungen, Verwal-

tungsverfahren oder Ansätze auf der Grundlage der in Reallaboren ge-

wonnenen Erkenntnisse und die daraus resultierende evidenzbasierte 

und möglichst schnelle Entscheidung über die Weiterentwicklung des 

Rechtsrahmens hinsichtlich der erprobten Innovationen. 

Abschnitt 2  

Allgemeine Erprobungsregelung 

§ 3  

Allgemeine Erprobungsklausel 

Von verwaltungsrechtlichen Regelungen des Bundes zu Verfahren, 

Form und Zuständigkeiten sowie der personellen und sachlichen Ausstattung 

von Behörden kann die nach § 4 Absatz 2 zuständige oberste Bundes- oder 

Landesbehörde auf Antrag befristete Ausnahmen oder Abweichungen ge-

nehmigen, wenn 

1. für das Gesetz oder die Verordnung keine spezielle Experimentier- be-

ziehungsweise Erprobungsklausel anwendbar ist, 

2. die Ausnahme oder die Abweichung zur Erprobung von zeitlich opti-

mierten, aufwandsärmer oder digitaler ausgestalteten Verwaltungs- 

oder Genehmigungsverfahren dient und tatsächliche Umstände erwar-

ten lassen, dass die Erprobung für das jeweilige Verfahren in dieser 

Hinsicht verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse liefert, 
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3. der Schutzzweck der Norm, von der abgewichen werden soll, erreicht 

wird, 

4. Vorgaben aus höherrangigem Recht oder Verpflichtungen aus völker-

rechtlichen Verträgen nicht entgegenstehen, 

5. durch die Ausnahme oder die Abweichung keine konkrete Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu besorgen ist, die nicht durch 

Auflagen ausgeschlossen werden kann,  

6. durch die Ausnahme oder die Abweichung keine nachteiligen Auswir-

kungen auf die Einhaltung von materiellem Recht entstehen, und 

7. von der Ausnahme oder der Abweichung keine Steuer- und Abgabe-

pflichten oder Meldepflichten, die in Zusammenhang mit dem Ge-

samtsozialversicherungsbeitrag stehen, betroffen sind. 

Eine Abweichung von materiellem Recht ist nicht zulässig. 

§ 4  

Antrags- und Genehmigungsverfahren; Verordnungsermächtigung 

(1) Antragsberechtigt sind juristische Personen des öffentlichen 

Rechts, insbesondere Gebietskörperschaften sowie deren Behörden und Ein-

richtungen, sofern sie bundesrechtliche Vorschriften vollziehen. 

(2) Der Antrag auf Ausnahme oder Abweichung nach § 3 wird ge-

stellt: 

1. von einer Bundesbehörde: bei dem für die verwaltungsrechtliche Rege-

lung zuständigen Bundesministerium; 

2. von einer Landesbehörde: bei der nach Landesrecht für die verwal-

tungsrechtliche Regelung zuständigen obersten Landesbehörde. 

(3) Anträge nach § 3 sind als elektronisches Dokument zu stellen. Im 

Antrag sind darzulegen: 

1. die bundesrechtlichen Regelungen, von denen abgewichen werden soll,  

2. die Dauer der Erprobung und  

3. die angestrebte Art und Weise, mit der der Schutzzweck der Regelung 

und ihre übergeordneten Ziele erreicht werden können. 

(4) Über den Antrag entscheidet im Falle des Absatzes 2 Nummer 1 

das zuständige Bundesministerium im eigenen Ermessen, im Falle des Ab-

satzes 2 Nummer 2 die zuständige oberste Landesbehörde im eigenen Er-

messen und im Einvernehmen mit dem für die bundesrechtliche Regelung 

zuständigen Bundesministerium und unter nachrichtlicher Beteiligung des 

Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung.  

(5) Werden Ausnahmen oder Abweichungen von Regelungen in der 

Zuständigkeit mehrerer Bundesministerien beantragt, so entscheidet im Fall 

des Absatzes 2 Nummer 1 das schwerpunktmäßig zuständige Bundesminis-

terium im Einvernehmen mit den weiteren betroffenen Bundesministerien 

und unter nachrichtlicher Beteiligung des Bundesministeriums für Digitales 

und Staatsmodernisierung. Im Fall des Absatzes 2 Nummer 2 entscheidet die 

schwerpunktmäßig zuständige oberste Landesbehörde im Einvernehmen mit 

den betroffenen Bundesministerien sowie unter nachrichtlicher Beteiligung 

des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung.  

(6) In der Genehmigung  
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1. sind die bundesrechtlichen Regelungen zu bezeichnen, von denen ab-

gewichen werden soll, und 

2. ist die Dauer der Erprobung festzulegen. 

Die Genehmigung ist auf höchstens vier Jahre zu befristen. Auf Antrag 

ist eine einmalige Verlängerung der Ausnahme oder der Abweichung 

um höchstens weitere vier Jahre zulässig. 

(7) Die beantragende Landes- oder Bundesbehörde hat unverzüglich 

nach Bekanntgabe der Genehmigung und vor Beginn der Erprobung den 

Umfang der geplanten Erprobung in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

(8) Das genehmigende Bundesministerium beziehungsweise die ge-

nehmigende oberste Landesbehörde kann eine Genehmigung nach vorheri-

ger Anhörung des Antragstellers mit angemessener Frist aufheben. 

(9) Das zuständige Bundesministerium wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den 

nach § 3 geschaffenen Erprobungsraum einzuschränken, insbesondere die 

verwaltungsrechtlichen Regelungen des Bundes zu bestimmen, von denen 

keine Ausnahme oder Abweichung nach § 3 genehmigt werden kann. Geht 

eine nach § 4 erteilte Genehmigung über das nach dieser Rechtsverordnung 

Zulässige hinaus, wird sie mit Wirkung für die Zukunft unwirksam und ein 

betroffenes Reallabor endet. 

§ 5  

Regulatorisches Lernen im Rahmen der allgemeinen Erprobungsklausel 

(1) Das zuständige Bundesministerium prüft im Einvernehmen mit 

betroffenen Bundesministerien, ob aufgrund des Ergebnisses der Erprobung 

die bundesrechtlichen Regelungen anzupassen sind. Die Prüfung erfolgt un-

ter Beteiligung des Antragstellers, des Nationalen Normenkontrollrates und 

im Fall des § 4 Absatz 2 Nummer 2 auch unter Beteiligung der zuständigen 

obersten Landesbehörde innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der 

Erprobung. Das zuständige Bundesministerium teilt das Ergebnis der Prü-

fung dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung und 

den betroffenen Bundesministerien mit.  

(2) Eine Anpassung der bundesrechtlichen Regelungen kommt insbe-

sondere dann in Frage, wenn die Ergebnisse der Erprobung die Annahme 

rechtfertigen, dass dadurch die betroffenen Verfahren zeitlich optimiert, auf-

wandsärmer oder digitaler ausgestaltet werden können, ohne dass negative 

Folgen zu erwarten sind, insbesondere im Hinblick auf den Schutzzweck der 

Regelung.  

Abschnitt 3  

Rahmenbedingungen für die Erprobung von innovativen Technologien, 

Produkten, Dienstleistungen oder Ansätzen 

§ 6  

Berücksichtigung der Innovationsförderung, des regulatorischen Lernens 

und der Evaluation 

Bei der Ermessensentscheidung über die Genehmigung eines Reallabors auf 

der Grundlage einer fachrechtlichen Experimentier- beziehungsweise Erpro-

bungsklausel nach § 2 Nummer 2 sind zu berücksichtigen: 
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1. die in § 1 Absatz 1 Nummer 2 und 3 genannten Ziele der Förderung von In-

novationen und des regulatorischen Lernens, 

2. das Erfordernis einer Evaluation des Reallabors mit Blick auf die Wirkung 

der erprobten Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder Ansätze, wo-

bei bei der Ausgestaltung der Evaluierungsanforderungen der dadurch ent-

stehende Aufwand angemessen zu berücksichtigen ist; bei der Evaluation 

sollen insbesondere Erkenntnisse zur Zielerreichung, zu Auswirkungen auf 

geschützte Rechtsgüter, sowie der sich ergebende rechtliche Anpassungsbe-

darf berücksichtigt werden, 

3. die Möglichkeit einer Unterstützung des Reallabors durch die zuständige Be-

hörde. 

§ 7  

Dauer und Verlängerung eines Reallabors 

(1) Bei der Erteilung einer Genehmigung für ein Reallabor auf der Grund-

lage einer fachrechtlichen Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklausel 

nach § 2 Nummer 2 ist die Dauer eines Reallabors so festzusetzen, dass der Er-

probungszweck erfüllt und ausreichend regulatorische Erkenntnisse gesammelt 

werden können. 

(2) Soweit die zugrunde liegenden fachgesetzlichen Regelungen dem nicht 

entgegenstehen,  

1. kann die zuständige Behörde die Verlängerung des Reallabors maximal 

zweimal für die Dauer des in der zugrunde liegenden fachrechtlichen Expe-

rimentier- beziehungsweise Erprobungsklausel nach § 2 Nummer 2 genann-

ten Zeitraums genehmigen, wenn die Bedingungen der ursprünglichen Ge-

nehmigung weiter erfüllt sind und sich die Erprobung bewährt hat, 

2. gilt der Antrag auf Verlängerung des Reallabors nach Ablauf einer Frist von 

einem Monat als genehmigt. 

§ 8  

Unterstützung und Wissenstransfer  

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt Akteure 

aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft bei der prakti-

schen Umsetzung von Reallaboren durch Beratung und Informationsangebote so-

wie durch Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten. Diese Maßnahmen werden 

mit bestehenden Länderaktivitäten verbunden. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt das re-

gulatorische Lernen, indem es 

1. die Möglichkeit bietet, dass Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwal-

tung oder Zivilgesellschaft rechtliche Hürden für die Umsetzung innovativer 

Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder Ansätze und den sich daraus 

ergebenden Bedarf für neue Reallabore oder fachrechtliche Experimentier- 

beziehungsweise Erprobungsklauseln nach § 2 Nummer 2 melden, 

2. Informationen über die Konzeption, Etablierung, Umsetzung und Auswer-

tung von Reallaboren sowie über die Auswirkungen der in Reallaboren er-

probten Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder Ansätze sammelt. 
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§ 9  

Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(1) Die Behörde, die ein Reallabor auf der Grundlage einer fachrechtlichen 

Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklausel nach § 2 Nummer 2 geneh-

migt, setzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über die Genehmi-

gung in Kenntnis. Die für die Genehmigungen zuständigen Behörden teilen dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf dessen Anfrage hin mit, wie 

viele Anträge auf Genehmigung eines Reallabors im jeweiligen Berichtszeitraum 

abgelehnt wurden. 

(2) Die jeweils zuständige Behörde und die das Reallabor durchführenden 

Akteure können in gegenseitigem Einverständnis Berichte und Evaluationen mit 

Erkenntnissen aus dem Reallabor in digitaler Form an das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie übersenden. Diese Berichte werden veröffentlicht, sofern 

kein Beteiligter einer Veröffentlichung widerspricht. 

§ 10  

Regulatorisches Lernen im Rahmen der Erprobung von innovativen Tech-

nologien, Produkten, Dienstleistungen oder Ansätzen 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erstellt in regelmä-

ßigen Abständen einen Monitoringbericht, in dem die Erfahrungen und die Er-

kenntnisse aus den nach § 8 Absatz 1 und 2 durchgeführten Maßnahmen darge-

stellt werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie informiert die 

Bundesministerien, den Nationalen Normenkontrollrat und, soweit betroffen, die 

Länder über Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesen Maßnahmen. 

(2) Die Bundesministerien prüfen die nach Absatz 1 vorgelegten Erfahrun-

gen und Erkenntnisse, die ihren Zuständigkeitsbereich betreffen, mit Blick auf 

eine Weiterentwicklung des betroffenen Rechtsrahmens und die allgemeine Zu-

lassung der erprobten Innovationen innerhalb von 12 Monaten. Die Bundesmini-

sterien übermitteln die Ergebnisse dieser Prüfung an das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie und an den Nationalen Normenkontrollrat. 

Abschnitt 4  

Bericht an den Deutschen Bundestag 

§ 11  

Bericht an den Deutschen Bundestag 

Die Bundesregierung berichtet dem Deutschen Bundestag nach Ablauf von 

drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und anschließend alle drei Jahre zur 

praktischen Anwendung dieses Gesetzes. “ 

3. Nach Artikel 1 wird der folgende Artikel 2 eingefügt: 

Artikel 2‚  

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung 

- (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), 
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das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. April 2026 (BGBl. 2026 I 

Nr. 112) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 332b wird durch den folgenden § 332b ersetzt: 

„§ 332b 

Rahmenvereinbarungen mit Anbietern und Herstellern informationstechni-

scher Systeme; Erprobung vereinfachter Konformitätsbewertungsverfah-

ren 

(1) Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen können für die an der 

vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden 

Leistungserbringer Rahmenvereinbarungen mit den Anbietern und Herstel-

lern informationstechnischer Systeme für die vertragsärztliche und vertrags-

zahnärztliche Versorgung zu Leistungspflichten, einschließlich Anforde-

rungen an die Interoperabilität, sowie zu Vertragsstrafen, Preisen, Laufzei-

ten und Kündigungsfristen schließen.  

(2) Zur praktischen Erprobung vereinfachter Konformitätsbewertungs-

verfahren in Bezug auf informationstechnische Systeme im Gesundheitswe-

sen kann das Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen 

oder die jeweilige akkreditierte Stelle nach § 385 Absatz 8 ohne Durchfüh-

rung eines Konformitätsbewertungsverfahrens nach § 387 Absatz 1 für ein 

informationstechnisches System ein Zertifikat nach § 387 Absatz 3 ausstel-

len, sofern 

1. der Hersteller oder Anbieter des informationstechnischen Systems der 

Rahmenvereinbarung der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nach Ab-

satz 1 beigetreten ist und  

2. die jeweilige Kassenärztliche Bundesvereinigung bestätigt hat, dass der 

Hersteller oder Anbieter des informationstechnischen Systems die Anforde-

rungen der Rahmenvereinbarung erfüllt (vereinfachtes Konformitätsbewer-

tungsverfahren).  

Die Bestätigung nach Satz 1 Nummer 2 erfolgt durch Mitteilung der jewei-

ligen Kassenärztlichen Bundesvereinigung an das Kompetenzzentrum für 

Interoperabilität im Gesundheitswesen oder an die jeweilige akkreditierte 

Stelle nach § 385 Absatz 8. Mit der Mitteilung ist eine Erklärung des Her-

stellers oder des Anbieters vorzulegen, dass das informationstechnische Sys-

tem die nach § 385 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 für verbindlich erklärten An-

forderungen erfüllt.  

(3) Tritt ein Hersteller oder ein Anbieter eines informationstechnischen 

Systems aus der Rahmenvereinbarung nach Absatz 1 aus, so hat die jewei-

lige Kassenärztliche Bundesvereinigung diesen Umstand dem Kompetenz-

zentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen oder der jeweiligen ak-

kreditierten Stelle nach § 385 Absatz 8 mitzuteilen. § 387 Absatz 4 und 5 

bleibt unberührt. 

(4) Die Erprobung ist für eine angemessene Zeit zu befristen. Das Nä-

here zur Erprobung, insbesondere zu Form und Inhalt der Bestätigung nach 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, den Mitteilungsverfahren nach Absatz 2 Satz 2 

sowie dem Zeitraum der Erprobung nach Satz 1 ist von den Kassenärztli-

chen Bundesvereinigungen und dem Kompetenzzentrum für Interoperabili-

tät im Gesundheitswesen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Gesundheit bis zum 31. März 2027 in einer gemeinsamen Vereinbarung 

festzulegen.  

(5) Das Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen 

legt dem Bundesministerium für Gesundheit in regelmäßigen Abständen ei-
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nen Bericht über die wesentlichen Ergebnisse der Erprobung nach Absatz 2 

vor.“ ‘ 

4. Nach Artikel 2 wird der folgende Artikel 3 eingefügt: 

Artikel 3‚  

Änderung des Onlinezugangsgesetzes 

Das Onlinezugangsgesetz vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 

3138), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 

2024 I Nr. 245) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Nach § 12 wird der folgende § 13 eingefügt: 

„§ 13  

Experimentierklausel für den Probebetrieb der Europäischen Brieftasche 

für die Digitale Identität 

(1) Diese Vorschrift dient der Erprobung von Abweichungen von § 2 

Absatz 5 und 7 sowie den §§ 3, 7, 8, 8a und 9 dieses Gesetzes im Interesse 

einer Bereitstellung der Europäischen Brieftasche für die Digitale Identität 

nach Artikel 3 Nummer 42 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014. 

(2) Für einen Probebetrieb der Europäischen Brieftasche für die Di-

gitale Identität nach Artikel 3 Nummer 42 der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 kann das Bundesministerium für Digitales und Staatsmoder-

nisierung Abweichungen nach Absatz 1 zulassen. Abweichungen sind nur 

zuzulassen in Einklang mit den unmittelbar geltenden Anforderungen des 

Unionsrechts; dies gilt auch für die erstmalige Einrichtung einer Europäi-

schen Brieftasche für die Digitale Identität im Hinblick auf die nach Artikel 

5a Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vorausgesetzte Sicher-

heitsstufe ‚hoch‘. Vor einer Entscheidung über die Zulassung von Abwei-

chungen nimmt das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisie-

rung eine Risikoabwägung vor. Die Entscheidung über die Zulassung von 

Abweichungen wird mit ihrer Bekanntgabe im Bundesanzeiger wirksam. 

(3) Abweichungen sind angemessen zu befristen, jedoch nicht länger 

als für die Dauer von zwei Jahren. Bei der Festlegung der Dauer der Befris-

tung ist das Interesse, aussagekräftige Erkenntnisse aus der jeweiligen Er-

probung der Abweichung zu gewinnen, zu berücksichtigen. 

(4) Im Rahmen des Probebetriebs können, sowohl vollständig unab-

hängig von der Europäischen Brieftasche für die Digitale Identität nach Ar-

tikel 3 Nummer 42 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 als auch im Zusam-

menwirken mit dieser, neben der Europäischen Brieftasche für die Digitale 

Identität weitere den jeweils erforderlichen Vertrauensniveaus entspre-

chende Authentifizierungs- und Identifizierungsmittel getestet werden, ins-

besondere für die unmittelbare Inanspruchnahme von elektronischen Ver-

waltungsleistungen und zur Einrichtung der Europäischen Brieftasche für 

die Digitale Identität. 

(5) Die Teilnahme von Nutzern an dem Probebetrieb ist freiwillig. Vor 

ihrer Teilnahme müssen die Nutzer auf die wesentlichen Rahmenbedingun-

gen und etwaige Risiken des Probebetriebs durch den Anbieter der Europä-

ischen Brieftasche für die Digitale Identität gemäß der Vorgabe des Bun-

desministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung hingewiesen wer-

den. 
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(6) Abweichungen sollen nach Ablauf ihrer jeweiligen Befristung an-

hand wissenschaftlicher Methoden im Auftrag des Bundesministeriums für 

Digitales und Staatsmodernisierung evaluiert werden. Die Evaluierung soll 

innerhalb von zwei Jahren erfolgen.“ ‘ 

5. Nach Artikel 3 wird der folgende Artikel 4 eingefügt: 

Artikel 4‚  

Änderung des Jugendschutzgesetzes  

Das Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), das zuletzt 

durch Artikel 12 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert:  

Nach § 14a wird der folgende § 14b eingefügt: 

„§ 14b 

Experimentierklausel für die Nutzung von automatisierten Bewertungssystemen  

(1) Mit Genehmigung der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendme-

dienschutz kann eine Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle in dem ge-

meinsamen Verfahren für die Freigabe und Kennzeichnung der Filme sowie 

Spielprogramme mit den obersten Landesbehörden nach § 14 Absatz 6, ein 

automatisiertes Bewertungssystem nach § 14a Absatz 1 S. 2 Nummer 3 zum 

Zwecke der Erprobung einsetzen. 

(2) Genehmigungen, die nach Absatz 1 erteilt werden, sind angemes-

sen zu befristen, jedoch nicht länger als für die Dauer von zwei Jahren. Die 

Dauer der Erprobung ist im Einzelfall so festzusetzen, dass der Erprobungs-

zweck erfüllt und ausreichend regulatorische Erkenntnisse gesammelt wer-

den können. Die Genehmigung kann einmalig um maximal weitere zwei 

Jahre verlängert werden, wenn die Voraussetzungen der Erteilung der Ge-

nehmigung weiter fortbesteht und der bisherige Verlauf der Erprobung einer 

Verlängerung nicht entgegensteht.“ ‘ 

6. Nach Artikel 4 wird der folgende Artikel 5 eingefügt: 

‚Artikel 5 

Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes  

Das Unternehmensbasisdatenregistergesetz vom 9. Juli 2021 (BGBl. I 

S. 2506), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 

(BGBl. 2025 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Nach § 11 wird der folgende § 12 eingefügt: 

„§ 12 

Experimentierklausel 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann im Rah-

men der in § 1 Absatz 2 genannten Zwecke Abweichungen von § 3 Absatz 

1 bis 4, § 4 Absatz 1 und 2 sowie § 5 dieses Gesetzes zulassen für die Erpro-

bung 
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1. des Anschlusses des Basisregisters an das Nationale Once-Only-Techni-

cal-System im Sinne des Vertrages über die Errichtung, den Betrieb und die 

Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems 

(NOOTS) – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG 

– NOOTS-Staatsvertrag vom 24. März 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 325, S. 3; 

2026 I Nr. 35), sowie  

2. der Übermittlung von Unternehmensbasisdaten an die Deutsche Bundes-

bank, zur Sicherstellung der Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und 

Konsistenz von Unternehmensdaten in den Meldungen im statistischen Mel-

dewesen der Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken, ins-

besondere im Rahmen der Standardisierung und Integration europäischer 

Berichtsanforderungen.  

Soweit eine Abweichung nach Satz 1 den Anschluss weiterer öffentlicher 

Stellen an das Basisregister oder die Übermittlung von Daten dieser Stellen 

an das Basisregister zur Folge haben soll, die nicht in den Zuständigkeitsbe-

reich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie fallen, kann das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Abweichung nur im Ein-

vernehmen mit dem betroffenen zuständigen Ressort zulassen. 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Anwendungsfälle hinaus kann das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und dem Bundes-

ministerium der Finanzen zur Erprobung des Anschlusses weiterer öffentli-

cher Stellen und der Aufnahme weiterer Einheiten und Merkmale in das Ba-

sisregister Abweichungen von § 3 Absatz 1 bis 4, § 4 Absatz 1 und 2 sowie 

§ 5 dieses Gesetzes zulassen. Soweit die Übermittlung der Deutschen Ge-

setzlichen Unfallversicherung e. V. gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2. um wei-

tere Einheiten oder Merkmale erweitert wird, ist auch Einvernehmen mit 

dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales herzustellen. 

(3) Abweichungen, die nach den Absätzen 1 oder 2 zugelassen wer-

den, sind angemessen zu befristen, jedoch nicht länger als für die Dauer von 

drei Jahren. Die Dauer der Erprobung ist im Einzelfall so festzusetzen, dass 

der Erprobungszweck erfüllt und ausreichend regulatorische Erkenntnisse 

gesammelt werden können. Die Zulassung der Abweichungen kann im Ein-

vernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz und dem Bundesministerium der Finanzen zwei Mal jeweils um wei-

tere zwei Jahre verlängert werden, wenn die Voraussetzungen der Erteilung 

der Zulassung weiter fortbestehen und der bisherige Verlauf der Erprobung 

einer Verlängerung nicht entgegensteht. 

(4) Im Rahmen der nach den Absätzen 1 oder 2 zugelassenen Abwei-

chungen dürfen zusätzlich zu den Stellen, die in § 4 Absatz 1 und 2, § 5 sowie 

in der nach § 10 Satz 1 Nummer 6 und 7 erlassenen Verordnung genannt 

werden, weitere öffentliche Stellen als datenübermittelnde oder datenabru-

fende Stellen an das Basisregister angeschlossen werden. Weiterhin dürfen 

zusätzlich zu den Einheiten und Daten, die in § 3 Absatz 1 bis 3 sowie in der 

nach § 10 Satz 1 Nummer 6 und 7 erlassenen Verordnung genannt werden, 

weitere Einheiten als Unternehmen im Basisregister geführt und weitere Da-

ten zu diesen gespeichert werden. 

(5) Soweit dies für die Erprobung nach den Absätzen 1 bis 4 erforder-

lich ist, dürfen Daten einschließlich personenbezogener Daten an das Basis-

register übermittelt, vom Basisregister erhoben, gespeichert sowie an daten-

abrufende öffentliche Stellen übermittelt werden.  

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlicht 

vor deren Wirksamwerden die nach den Absätzen 1 oder 2 zugelassenen Ab-

weichungen einschließlich des Zwecks der Erprobung, der weiteren an das 

Basisregister angeschlossenen Stellen, der weiteren im Basisregister geführ-
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ten Einheiten, der dazu gespeicherten Daten und der Befristung der Abwei-

chungen auf seiner Webseite. 

(7) Die Erprobung soll nach Ablauf ihrer jeweiligen Befristung im 

Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie evaluiert wer-

den. Die Evaluierung soll innerhalb von zwei Jahren erfolgen.“ ‘ 

7. Nach Artikel 5 wird der folgende Artikel 6 eingefügt: 

‚Artikel 6 

Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekannt-

machung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), das zu-

letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 

107) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Nach § 66b wird der folgender § 66c eingefügt: 

„§ 66c 

Experimentierklausel für den Probebetrieb eines automatisierten Nach-

weisabrufs 

(1) Diese Vorschrift dient der praktischen Erprobung eines automati-

sierten Nachweisabrufs von im Bewilligungsverfahren nach den Abschnitten 

III bis VII benötigten Einkommensdaten der Eltern, Ehegatten und Lebens-

partner der Antragsteller durch Ämter für Ausbildungsförderung von den zu-

ständigen Behörden der Finanzverwaltung im Sinne von § 67f des Zehnten 

Buches Sozialgesetzbuch. Über Anträge auf Genehmigung der Durchfüh-

rung eines Erprobungsvorhabens hat das Bundesministerium für Forschung, 

Technologie und Raumfahrt nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. 

Erprobungsvorhaben sind auf zwei Jahre zu befristen. Die Genehmigung des 

Erprobungsverfahrens kann wiederholt um bis zu zwei Jahre verlängert wer-

den. 

(2) Für ihre freiwillige Teilnahme am Erprobungsvorhaben müssen 

betroffene Personen auf dessen wesentliche Rahmenbedingungen vorab hin-

gewiesen werden. 

(3) Über Abweichungen und Ergänzungen von § 46 Absatz 1 und § 

46 Absatz 2 Satz 2 im Rahmen der praktischen Durchführung von Erpro-

bungsverfahren nach Absatz 1 Satz 2 hat das Bundesministerium für For-

schung, Technologie und Raumfahrt unter Berücksichtigung höherrangigen 

Rechts zu entscheiden und die Entscheidung im Bundesanzeiger bekanntzu-

machen. Abweichungen und Ergänzungen sind im Interesse aussagekräftiger 

Erkenntnisse aus der jeweiligen Erprobung angemessen auf bis zu zwei Jahre 

zu befristen. Abweichungen und Ergänzungen können wiederholt um bis zu 

zwei Jahre verlängert werden. Die Verlängerung ist im Bundesanzeiger be-

kanntzumachen. 

(4) Erprobungsvorhaben sind nach Ablauf ihrer jeweiligen Befristung 

innerhalb von zwei Jahren anhand wissenschaftlicher Methoden im Auftrag 

des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt zu eva-

luieren.“ ‘ 

8. Nach Artikel 6 wird der folgende Artikel 7 eingefügt: 
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‚Artikel 7 

Änderung des Telekommunikationsgesetzes  

Das Telekommunikationsgesetz vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858), das 

zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 66) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Nach § 208 wird der folgende § 208a eingefügt: 

„§ 208a 

Erprobung neuer Technologien und Verfahren 

(1) Zur Förderung und Erleichterung von Innovation und tech-

nologischem Fortschritt in der Telekommunikation kann die Bundes-

netzagentur eine Abweichung von Verpflichtungen nach Teil 6 dieses 

Gesetzes oder aufgrund des Teils 6 dieses Gesetzes genehmigen, 

wenn 

1. dies der Erprobung neuer Technologien oder eines neuen Verfahrens 

beim Betrieb von Telekommunikationsnetzen oder dem Angebot von 

Telekommunikationsdiensten dient,  

2. dies mit den Zielen des § 2 Absatz 2 sowie mit unionsrechtlichen Vor-

gaben vereinbar ist und  

3. keine anderen öffentlichen Interessen entgegenstehen.  

Die Genehmigung der Abweichung soll auf einen Zeitraum von bis zu zwei 

Jahren beschränkt werden.  

(2) Die Abweichung von Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder 

aufgrund dieses Gesetzes zur Erprobung einer neuen Technologie oder eines 

neuen Verfahrens ist von dem Betreiber des Telekommunikationsnetzes oder 

dem Anbieter des Telekommunikationsdienstes bei der Bundesnetzagentur 

zu beantragen. 

(3) Der Betreiber des Telekommunikationsnetzes oder der Anbieter 

des Telekommunikationsdienstes hat der Bundesnetzagentur in regelmäßi-

gen Abständen über den Stand und die Erfahrungen sowie über die Errei-

chung der Ziele der Erprobung der neuen Technologie oder des neuen Ver-

fahrens zu berichten. Die Bundesnetzagentur berichtet im Rahmen des Jah-

resberichtes nach § 196 über die wesentlichen Ergebnisse der Erprobungen 

neuer Technologien und Verfahren nach Absatz 1, insbesondere im Hinblick 

auf möglichen Anpassungsbedarf dieses Gesetzes mit dem Ziel der angemes-

senen Berücksichtigung und Nutzbarmachung neuer Technologien und Ver-

fahren im Bereich der Telekommunikation. 

(4) Die Vorgaben des Bundeserprobungsgesetzes bleiben unbe-

rührt.“ ‘ 

9. Nach Artikel 7 wird der folgende Artikel 8 eingefügt: 

‚Artikel 8 

Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 

2007 (BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Februar 

2026 (BGBl. 2026 I Nr. 40) geändert worden ist, wird wie folgt geändert 

Nach § 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9a wird folgende Nummer 9b eingefügt: 
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„9b 

die Voraussetzungen und das Verfahren zur Einrichtung von Reallabo-

ren zur Erprobung der Integration von Innovationen in bestehende Luft-

verkehrs- und Luftraumstrukturen,“ ‘ 

10. Der bisherige Artikel 2 wird gestrichen. 

11. Der bisherige Artikel 3 wird zu Artikel 9 und wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „vorbehaltlich des Satzes 2“ gestrichen. 

b) Satz 2 wird gestrichen. 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelung 

Starre Regulatorik und oftmals zu langsame, bürokratische Verwaltungsprozesse 

bremsen die Innovationsdynamik und Investitionsbereitschaft von Unternehmen 

und schwächen so die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Wirtschafts- und 

Innovationsstandorts Deutschland. Eine erleichterte und häufigere Nutzung von 

Reallaboren durch verbesserte allgemeine Rahmenbedingungen und neue Expe-

rimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln in Fachgesetzen sowie eine all-

gemeine Erprobungsklausel für Bund, Länder und Kommunen schafft gezielte 

Freiräume, um innovative Technologien, Geschäftsmodelle und Verwaltungsver-

fahren unter realen Bedingungen zu erproben.  

Die zunehmend hohe Geschwindigkeit von Innovationsprozessen stellt den Re-

gulator sowie die Verwaltung vor Herausforderungen. In vielen Fällen sind Inno-

vationen nicht vereinbar mit den geltenden rechtlichen Regelungen oder es be-

steht eine hohe Rechtsunsicherheit. Es stellt sich daher die Frage, ob und wie ein 

effizienter und zügiger Transfer in den Markt und die Gesellschaft ermöglicht 

werden kann. Oft fehlen Erfahrungen und Erkenntnisse über die Wirkungen von 

Innovationen auf Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sowie ihre Chancen 

und Risiken. Eine zügige Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen, sodass 

Wirtschaft, Verwaltung, Gesellschaft und Umwelt vom Nutzen der Innovationen 

profitieren können und möglichen Risiken regulatorisch wirksam begegnet wer-

den kann, kann dann ausbleiben. Dies kann dazu führen, dass Innovationsprozesse 

ins Stocken geraten, unterbleiben oder in anderen Ländern stattfinden.  

Reallabore ermöglichen es, Innovationen, die mit Blick auf die allgemeingültigen 

rechtlichen Regelungen an Grenzen oder auf offene Fragen stoßen, für eine be-

fristete Zeit unter möglichst realen Bedingungen und unter behördlicher Beglei-

tung zu erproben. In vielen Fällen basieren Reallabore auf fachrechtlichen Expe-

rimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln, die es den zuständigen Behör-

den erlauben, für die Erprobung kontrollierte Ausnahmen von fachrechtlichen 

Vorgaben und Verboten zu gestatten. Auf Basis der Erprobung können wichtige 

Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie die jeweiligen Innovationen zukünf-

tig reguliert werden sollten, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können und 

gleichzeitig wichtige Schutz- und Sicherheitsstandards gewährleistet werden kön-

nen. Sie dienen dazu, die Notwendigkeit möglicher Änderungen bestehender 

Rechtsvorschriften zu erkennen.  
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Das Gesetz soll neben der Stärkung der Rahmenbedingungen für Reallabore als 

wichtiges Instrument der Innovationsförderung und des regulatorischen Lernens 

auch explizit neue Freiräume schaffen. Durch fachrechtliche Experimentier- be-

ziehungsweise Erprobungsklauseln sowie eine allgemeine Erprobungsklausel 

schafft das Gesetz zusätzliche Innovationsräume. Auch in der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit mit benachbarten Staaten können diese Instrumente den 

Abbau bestehender Hürden erleichtern. 

In dieser Legislaturperiode hat der Deutsche Bundestag mit der Verabschiedung 

des Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zi-

vilgerichtsbarkeit bereits die Möglichkeit der Einreichung von Klagen über digi-

tale Eingabesysteme an den pilotierenden Gerichten als neue Verfahrensart in der 

Zivilgerichtsbarkeit eröffnet. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern zu ermögli-

chen, Ansprüche im Bereich niedriger Streitwerte in einem einfachen, nutzer-

freundlichen, barrierefreien und digital unterstützten Gerichtsverfahren geltend zu 

machen. Zugleich soll das Online-Verfahren dazu beitragen, die Arbeit an den 

Gerichten durch eine strukturierte Erfassung des Prozessstoffs und technische Un-

terstützungswerkzeuge effizienter und moderner zu gestalten.  

Des Weiteren wurde mit dem „Bau-Turbo“ eine fachrechtliche Experimentier- 

beziehungsweise Erprobungsklausel auf den Weg gebracht, die befristet bis Ende 

2030 gelten soll und ein Abweichen von bauplanungsrechtlichen Vorschriften er-

laubt. Mit der Neuregelung kann die Schaffung von Wohnraum in Deutschland 

deutlich beschleunigt werden.  

Da Reallabore auch Raum für Partizipation verschiedener Interessengruppen 

schaffen, können sie sicherstellen, dass die Interessen der Gesellschaft besser be-

rücksichtigt werden, möglichst viele Gruppen von den Innovationen profitieren 

und ihre Akzeptanz insgesamt erhöht wird. Somit können Reallabore elementare 

Weichenstellungen für den Transfer von Innovationen ermöglichen oder be-

schleunigen.  

Dieses Gesetz soll Reallabore als wichtiges Instrument der Innovationsförderung 

und des regulatorischen Lernens stärken, indem es eine bessere und häufigere 

Nutzung von Reallaboren in allen Bereichen ermöglicht. Dazu sollen die Rah-

menbedingungen und Möglichkeiten für die Erprobung von Innovationen unter 

realen Bedingungen verbessert und regulatorisches Lernen gestärkt werden. Da-

mit kann mit Blick auf die unterschiedlichen Innovationsfelder eine ausgewogene 

Balance zwischen Innovationsförderung mit ihren positiven Auswirkungen auf 

Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit auf der einen Seite und der Wah-

rung wichtiger Schutzinteressen und gesellschaftlicher Belange auf der anderen 

Seite sichergestellt werden.  

Zudem soll das Gesetz ermöglichen, mittels einer allgemeinen Erprobungsklausel 

Maßnahmen zur zeitlichen Optimierung oder zur Senkung der Kosten von Ver-

waltungs- und Genehmigungsverfahren oder zur Verwaltungsdigitalisierung vor 

Ort zu erproben, auszuwerten und anschließend bundesweit zur Anwendung zu 

bringen. Dadurch können innovative Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren 

oder neue Formen der Verwaltungsorganisation im Echtbetrieb erprobt werden 

und im Sinne des regulatorischen Lernens Verfahren und Abläufe deutschland-

weit optimiert und digitalisiert werden, wodurch Unternehmen, Bürgerinnen und 

Bürger sowie die Verwaltungen des Bundes und der Länder entlastet und eine 

Verbesserung öffentlich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit erzielt werden sollen.  

Die Notwendigkeit der im Rahmen dieses Gesetzes getroffenen Regelungen 

ergibt sich aus verschiedenen in der praktischen Nutzung von Reallaboren durch 

Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft oftmals auftretenden 

Hürden:  

• fehlende Erprobungsräume für Bundes- oder Landesbehörden, um 

schnelle, effiziente oder digitale Verwaltungs- und Genehmigungsver-

fahren ergebnisoffen und flexibel zu erproben, 
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• fehlender Erkenntnistransfer aus Reallaboren an die für die rechtlichen 

Regelungen zuständigen Stellen (kein regulatorisches Lernen), 

• unzureichende Beteiligung von Akteurs- und Betroffenengruppen,  

• uneinheitliche und restriktive Nutzung von Ermessensspielräumen in Ge-

nehmigungsprozessen,  

• fehlende Möglichkeiten der Information, Vernetzung und Beratung zur 

komplexen Umsetzung von Reallaboren. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Um die eingangs genannten Ziele zu erreichen und die beschriebenen Hürden in 

der Praxis zu beseitigen, bietet das Gesetz erstmals gesetzliche Regelungen für  

• Definitionen von Reallaboren, Experimentier- beziehungsweise Erpro-

bungsklauseln und regulatorischem Lernen,  

• Abweichungsbefugnisse von verwaltungsrechtlichen Regelungen des 

Bundes für Bundes- und Landesbehörden, 

• die innovationsfreundliche Ermessenslenkung im Genehmigungsprozess 

und zur angemessenen Befristung sowie Verlängerung der Erprobung in 

Reallaboren,  

• regulatorisches Lernen in Reallaboren, welches auf die Weiterentwick-

lung des Rechtsrahmens abzielt, 

• eine Berichtspflicht der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag. 

Darüber hinaus werden durch das Gesetz Experimentier- beziehungsweise Erpro-

bungsklauseln in folgenden Fachgesetzen eingeführt: 

• Artikel 2: Einführung einer Experimentierklausel im Fünften Buche So-

zialgesetzbuch: Die Experimentierklausel ermöglicht die Durchführung 

vereinfachter Konformitätsbewertungsverfahren für Hersteller und An-

bieter informationstechnischer Systeme im Gesundheitswesen bei Bei-

tritt zu einer Rahmenvereinbarung gemäß § 332b SGB V. Damit soll eine 

Vereinfachung der parallelen Zertifizierungsprozesse der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigungen und des Kompetenzzentrums für Interopera-

bilität im Gesundheitswesen erprobt werden, um sowohl Hersteller und 

Anbieter informationstechnischer Systeme, als auch die zuständigen Zer-

tifizierungsstellen zu entlasten. 

• Artikel 3: Einführung einer Experimentierklausel im Onlinezugangsge-

setz: Die Experimentierklausel ergänzt das Onlinezugangsgesetz (OZG) 

für den Probebetrieb der EUDI-Wallet. Die Bereitstellung der EUDI-

Wallet ist unionsrechtlich bis zum 24.12.2026 vorgesehen und wird nati-

onal Ende 2026/Anfang 2027 eingeführt. Die freiwillig nutzbare EUDI-

Wallet bringt Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Vorteile im 

elektronischen Rechts- und Wirtschaftsverkehr: Neben einer europaweit 

verwendbaren digitalen Identität zählen hierzu elektronische Signatur- 

und Siegelfunktionen sowie der Einsatz von elektronischen Nachweisen.   

• Artikel 4: Einführung einer Experimentierklausel im Jugendschutzge-

setz: Die Experimentierklausel soll die Nutzung von automatisierten Be-

wertungsverfahren auch im strengen Verfahren nach dem Jugendschutz-

gesetz ermöglichen. Bei Verfahren, die sich nicht nach dem Jugend-

schutzgesetz richten, sind automatisierte Bewertungsverfahren bereits 

verbreitet. Die Experimentierklausel soll jetzt ausdrücklich auch in Ver-

fahren nach dem Jugendschutzgesetz die Verwendung von automatisier-

ten Bewertungssystemen ermöglichen.  
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• Artikel 5: Einführung einer Experimentierklausel im Unternehmensba-

sisdatenregistergesetz (UBRegG): Durch die Experimentierklausel kann 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Abweichungen von 

den Vorschriften der § 3 Absatz 1 bis 4, § 4 Absatz 1 und 2 sowie § 5 

UBRegG zur Erprobung zulassen. Mit der Regelung in § 12 sollen rechts-

sichere Möglichkeiten für eine kurzfristige Anpassung an Datenübertra-

gungswege übergeordneter Digitalisierungsvorhaben bei Anbindungen 

weiterer Quellregister und angebundener Register geschaffen werden. 

Auf diese Weise kann die bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer (be-

WiNr.) weiterverbreitet, die Qualität von in Verwaltungsregistern gespei-

cherten Unternehmensdaten verbessert und das „Once-Only-Prinzip“ vo-

rangetrieben werden. 

• Artikel 6: Einführung einer Experimentierklausel im Bundesausbil-

dungsförderungsgesetz: Durch die Experimentierklausel soll das erhebli-

che Potenzial eines automatisierten Datenaustauschs im Sinne des Once-

Only-Prinzips zwischen datenführenden Registern zur Reduzierung bü-

rokratischer Belastungen im BAföG-Antragsverfahren besser erschlos-

sen werden. 

• Artikel 7: Einführung einer Experimentierklausel im Telekommunikati-

onsgesetz: Durch die Experimentierklausel im Telekommunikationsge-

setz soll die Bundesnetzagentur Abweichungen von den Vorgaben des 

TKG (Teil 6) zulassen dürfen. So sollen neue Technologien und Verfah-

ren beim Betrieb von Telekommunikationsnetzen und dem Angebot von 

Telekommunikationsdiensten erprobt werden. Das dient der Förderung 

und Erleichterung von Innovation und technologischem Fortschritt in der 

Telekommunikation. 

• Artikel 8: Änderung des Luftverkehrsgesetzes: Einfügung einer Verord-

nungsermächtigung, um auf dieser Rechtsgrundlage per Rechtsverord-

nung innovationsoffen Voraussetzungen und das Verfahren zur Einrich-

tung von Reallaboren zur Erprobung der Integration von Innovationen in 

bestehende Luftverkehrs- und Luftraumstrukturen festzulegen. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 

Nummer 11 des Grundgesetzes (GG; Recht der Wirtschaft). Die Regelungen des 

Gesetzes betreffen im Wesentlichen die Förderung von Innovationen in Realla-

boren, indem die Rahmenbedingungen für Reallabore angepasst werden, Abwei-

chungsbefugnisse für Bundes- und Landesbehörden von verwaltungsrechtlichen 

Regelungen des Bundes geschaffen werden und regulatorisches Lernen im Sinne 

einer innovationsfreundlichen Weiterentwicklung des Rechtsrahmens gefördert 

wird. Durch die Innovationsförderung und die Abweichungsbefugnisse werden 

Rahmenbedingungen für die praktische Erprobung innovativer Technologien, 

Produkte, Verwaltungsverfahren oder Dienstleistungen verbessert mit dem Ziel 

der Etablierung innovativer Geschäftsmodelle oder Verwaltungsverfahren. Dem-

entsprechend verfolgt der Regulierungsansatz im Kern das Ziel, Fragen der wirt-

schaftspolitischen Rahmenbedingungen, der wirtschaftlichen Organisation und 

der Abläufe zu optimieren. 

Eine bundesgesetzliche Regelung ist im Sinne von Artikel 72 Absatz 2 GG erfor-

derlich, um eine Nutzung des Instruments Reallabore im gesamten Bundesgebiet 

gleichermaßen und unter den gleichen Rahmenbedingungen, die durch das vor-

liegende Gesetz maßgeblich mitgeprägt werden, zu ermöglichen. Die vorliegen-

den Regelungen haben explizit rechtsvereinheitlichenden Charakter, um eine 

Rechtszersplitterung mit problematischen Folgen zu vermeiden, die im Interesse 
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sowohl des Bundes als auch der Länder nicht hingenommen werden kann. Unter-

schiedliche landesrechtliche Regelungen führen zu hoher Rechtsunsicherheit bei 

allen Akteuren, insbesondere bei den Durchführenden und den genehmigenden 

Behörden von Reallaboren, wodurch Innovationstätigkeit behindert oder sogar ins 

Ausland verdrängt werden kann.  

Des Weiteren verweisen die Regelungen oftmals auf fachspezifische Bundesge-

setze, sodass im Sinne der Gesetzeslogik eine bundesgesetzliche Regelung erfor-

derlich ist. Dies gilt auch für die in Abschnitt 2 eingeführten Abweichungsbefug-

nisse von verwaltungsrechtlichen Regelungen des Bundes. Die Durchführung von 

Reallaboren auf der Basis unterschiedlicher landesrechtlicher Regelungen kann 

darüber hinaus zu großen Problemen im Rahmen des Wissenstransfers und der 

Anerkennung der Erkenntnisse aus Reallaboren führen und damit das regulatori-

sche Lernen elementar behindern. 

Zu Artikel 2: Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die sozialversiche-

rungsrechtliche Regelung folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grund-

gesetzes (Sozialversicherung). 

Zu Artikel 3: Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt nach dem Schwer-

punkt der Regelung aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 3 des Grundgesetzes (Pass-

, Melde- und Ausweiswesen) angesichts der Funktion der Europäischen Briefta-

sche für die Digitale Identität als elektronisches Identifizierungsmittel gemäß Ar-

tikel 3 Nummer 42 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, im Übrigen aus Artikel 74 

Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft). Eine bundesgesetzliche Rege-

lung ist zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforder-

lich (Artikel 72 Absatz 2 GG). Nur eine bundesgesetzliche Regelung ist geeignet, 

die europaweite Interoperabilität ohne hohen Abstimmungsbedarf herzustellen. 

Zu Artikel 4: Die Gesetzgebungskompetenz folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Num-

mer 7 (öffentliche Fürsorge), ergänzend aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG 

(Recht der Wirtschaft). Weitgehend ist die geregelte Materie der öffentlichen Für-

sorge zuzurechnen, weil die Regelungen auf den Schutz von Kindern und Jugend-

lichen in der Öffentlichkeit und im Bereich der Medien abzielen. Diese Kompe-

tenz nimmt der Bund mit dem Gesetzentwurf eingeschränkt wahr. 

Nach Artikel 72 Absatz 2 GG hat der Bund für die Kompetenztitel des Artikel 74 

Absatz 1 Nummer 7 und 11 GG die Gesetzgebungskompetenz, wenn und soweit 

die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die 

Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 

bundesgesetzliche Regelung erfordern.  

Die Voraussetzungen von Artikel 72 Absatz 2 GG über die Erforderlichkeit einer 

bundeseinheitlichen Regelung sind erfüllt. Der Kinder- und Jugendschutz im Me-

dienbereich erfordert eine bundesgesetzliche Regelung, da Medienangebote län-

derübergreifend und oftmals digital verbreitet werden. Außerdem gewährleisten 

einheitliche Kinder- und Jugendschutzvorgaben ein gleichmäßiges Schutzniveau, 

schaffen Rechtssicherheit für Anbieter und erleichtern eine wirksame Aufsicht. 

Für Artikel 5 (UBRegG) ergibt sich die Regelungskompetenz des Bundes gemäß 

Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz (GG; Recht der Wirtschaft). 

Nach Artikel 72 Absatz 2 GG hat der Bund für die Kompetenztitel des Artikel 74 

Absatz 1 Nummer 11 GG die Gesetzgebungskompetenz, wenn und soweit die 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wah-

rung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bun-

desgesetzliche Regelung erfordern. Bei der Änderung des UBRegG könnte ohne 

eine bundesrechtliche Regelung die bundesweite einheitliche Verwendung der 

bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer nicht gesichert werden. Auch könnte die 

Vollständigkeit und Einheitlichkeit der Daten im Basisregister nicht gewährleistet 

werden, wodurch es nicht den zugedachten Zweck erfüllen könnte. Ebenso ist eine 

Bundesregelung zur Wahrung der Wirtschaftseinheit erforderlich. Länderspezifi-

sche Regelungen könnten zu uneinheitlichen Unternehmensbasisdaten und einem 
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unterschiedlichen Umgang damit führen. Auf dieser Kompetenzgrundlage kann 

der Bund den Betrieb des Basisregisters umfassend regeln. Denn nur auf diese 

Weise kann der Zweck der bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer für Unterneh-

men und des Basisregisters erreicht werden. 

Die Errichtung und Führung eines Unternehmensbasisdatenregisters erfordern 

eine bundesgesetzliche Regelung. 

Hinsichtlich des Art. 6 ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus 

Art. 74 Abs. 1 Nummer 13 (Regelung der Ausbildungsbeihilfen) in Verbindung 

mit Art. 72 Abs. 2 GG. Das BAföG stellt zur Gewährleistung von Chancengleich-

heit im Bildungswesen bundesweit einheitliche Bedingungen bei der individuel-

len Ausbildungsförderung sicher. Dies dient der Herstellung gleichwertiger Le-

bensverhältnisse im Bundesgebiet und der Wahrung der Rechtseinheit im gesamt-

staatlichen Interesse (Artikel 72 Absatz 2 GG). 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Artikel 7 ergibt sich aus Artikel 73 

Absatz 1 Nummer 7 zweite Variante des Grundgesetzes. Nach Artikel 73 Absatz 

1 Nummer 7 zweite Variante des Grundgesetzes hat der Bund die ausschließliche 

Gesetzgebungskompetenz über die Telekommunikation.  

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Artikel 8 ergibt sich aus Artikel 73 

Absatz 1 Nummer 6 des Grundgesetzes („Luftverkehr“). 

Durch die Änderungen, die sich im Rahmen der parlamentarischen Beratungen 

ergeben haben, wird das Gesetz zustimmungspflichtig. 

 

 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtli-

chen Verträgen 

Das Gesetz steht mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 

Verträgen in Einklang. 

 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Das durch Artikel 1 eingeführte Bundeserprobungsgesetz schafft die Rechts-

grundlage für generalklauselartige Abweichungsrechte für Bundes- und Landes-

behörden von Bundesrecht, die insbesondere auf Verwaltungsverfahren angewen-

det werden können. Durch die Nutzung der Abweichungsrechte kann sowohl eine 

Rechts- als auch eine Verwaltungsvereinfachung erzielt werden. Durch die durch 

die jeweiligen Artikel eingeführten fachgesetzlichen Experimentier- beziehungs-

weise Erprobungsklauseln entstehen weitere Vereinfachungen.  

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Gesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur 

nachhaltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Ins-

besondere steht das Gesetz im Einklang mit den „Sustainable Development Goals 

9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und 11 (Nachhaltige Städte und Ge-

meinden). 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind nicht zu erwarten. Etwaige zu-

sätzliche Haushaltsausgaben im Bereich des Bundes sind finanziell und (plan)stel-

lenmäßig im jeweils betroffenen Einzelplan auszugleichen. 

4. Erfüllungsaufwand 
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Der ursprünglich in Drucksache 21/218 geschätzte einmalige Erfüllungsaufwand 

wird aufgrund der Entfristung der Regelung (§§ 8 und 10 von Artikel 1 – Bundes-

erprobungsgesetz) nun als negativer Einmalaufwand angesetzt und in einen jähr-

lichen Erfüllungsaufwand umgewandelt. Der einmalige Erfüllungsaufwand für 

die Verwaltung beträgt daher rund -2,7 Millionen Euro und entfällt auf Bundes-

ebene. Der durch die Anpassungen entstehende jährlichere Aufwand beträgt 574 

000 Euro. 

Durch die allgemeine Erprobungsklausel in Abschnitt 2 des Bundeserprobungs-

gesetzes (Artikel 1) entstehen jährliche Erfüllungsaufwände für die Verwaltung 

von geschätzt 975 000 Euro. Davon entfallen rund 651 000 Euro auf den Bund 

und rund 324 000 Euro auf die Länder (inkl. Kommunen). Die Aufwände fallen 

durch die Antragsbearbeitung an, wenn angenommen wird, dass 150 Anträge 

jährlich gestellt werden.  

Die Entlastung der Verwaltung kann aufgrund der vielfältigen Anwendungsfälle 

der allgemeinen Erprobungsklausel nicht vollumfänglich geschätzt werden. Es ist 

aber davon auszugehen, dass die Belastungen der Verwaltung im Ergebnis durch 

Entlastungen der Verwaltung mehr als kompensiert werden, da Maßnahmen zur 

Beschleunigung oder zur Senkung der Kosten von Verwaltungs- und Genehmi-

gungsverfahren oder zur Verwaltungsdigitalisierung erprobt werden. 

Wenn angenommen wird, dass 100 der 150 Anträge genehmigt werden und hier-

von hälftig die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen um jeweils 100 

Tsd. Euro Erfüllungsaufwand entlastet werden, dann reduziert sich der jährliche 

Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft um ge-

schätzt jeweils 5 Mio. Euro. In Anbetracht der Tatsache, dass durch die Erpro-

bungsklausel im Bundesausbildungsförderungsgesetz und im Jugendschutzgesetz 

Entlastungen von geschätzt 529 000 Stunden bzw. 3,5 Mio. Euro ermöglicht wer-

den, scheint die Annahme von 100 000 Euro Entlastung pro Fall niedrig angesetzt. 

Die tatsächlich zu erwartende Entlastung ist daher voraussichtlich höher.  

Da nicht absehbar ist, welche konkreten Maßnahmen bei der Erprobung verfolgt 

werden und inwieweit die fachrechtlichen Experimentier- bzw. Erprobungsklau-

seln genutzt werden, können die einmaligen und jährlichen Be- und Entlastungen 

durch die fachrechtlichen Experimentierklauseln nur in Einzelfällen (Erprobungs-

klausel im Bundesausbildungsförderungsgesetz und im Jugendschutzgesetz) nä-

her quantifiziert werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Belastungen 

durch die Beantragung, Genehmigung, Begleitung und Durchführung von Erpro-

bungen durch Entlastungen im Rahmen der Erprobung mehr als kompensiert wer-

den.   

Für die Erprobungsklausel im Bundesausbildungsförderungsgesetz wird ge-

schätzt, dass sich der einmalige Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger 

um rund 529 000 Stunden und der Verwaltung um 1 Mio. Euro reduziert. 

Für die Erprobungsklausel im Jugendschutzgesetz wird eine einmalige Entlastung 

der Wirtschaft von rund 3,5 Mio. Euro geschätzt. Davon entfallen rund -3,8 Mio. 

Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 

 

5. Weitere Kosten 

Keine. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Durch die Abweichungsmöglichkeiten sowie die fachrechtlichen Experimentier- 

beziehungsweise Erprobungsklauseln entstehen voraussichtlich Beschleuni-

gungseffekte, die sich auch entlastend auf Bundes- und Landesbehörden sowie 

die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger auswirken. Diese Entlastung kann 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich ermittelt werden, da sie insbesondere von 

der individuellen Nutzung der neuen Abweichungsmöglichkeiten abhängt.  
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VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung ist nicht vorgesehen. Eine Evaluierung des Bundeserprobungsge-

setzes (Artikel 1) ist erstmalig drei Jahre nach Inkrafttreten und dann alle drei 

Jahre vorgesehen.  

 

B. Besonderer Teil 

Zu Nummer 1 

Die Überschrift wird ersetzt, da der Anwendungsbereich im Rahmen des parla-

mentarischen Verfahrens substanziell erweitert wurde. 

Zu Nummer 2 

Artikel 1 (Gesetz zur Förderung der Erprobung von Innovationen und 

neuer Verwaltungsverfahren in Reallaboren und zur Förderung des 

regulatorischen Lernens (Bundeserprobungsgesetz – BErpG)) 

Zu § 1 (Ziele und Anwendungsbereich) 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Die Möglichkeit zur Erprobung von Maßnahmen zur zeitlichen Optimierung oder 

zur Senkung der Kosten von Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren oder zur 

Verwaltungsdigitalisierung soll die Grundlage für eine potenzielle dauerhafte An-

passung von bundesrechtlichen Regelungen im Sinne des regulatorischen Lernens 

schaffen. Innovative Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren oder Digitalisie-

rungsansätze können als Reallabor vor Ort, beispielsweise in Kommunen oder 

von Bundes-, Landes- oder unteren Verwaltungsbehörden erprobt werden. Durch 

die aktive Begleitung durch die Verwaltungspraxis und die Erprobung unter rea-

len Bedingungen können Erkenntnisse gewonnen werden, die zur dauerhaften so-

wie flächendeckenden Verbesserung öffentlich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit 

beitragen. Dadurch sollen im Sinne des Bürokratierückbaus nicht nur die Kosten 

von Verwaltungsverfahren gesenkt werden, sondern diese auch zeitlich optimiert 

und digitaler durchgeführt werden.  

Zu Nummer 2 

Gemäß Absatz 1 Nummer 2 fördert das Gesetz Innovationen insbesondere durch 

die Verbesserung von Rahmenbedingungen für die praktische Erprobung innova-

tiver Technologien, Produkte, Dienstleistungen, Verwaltungsverfahren oder An-

sätze in Reallaboren. Reallabore ermöglichen es, Innovationen für eine befristete 

Zeit unter möglichst realen Bedingungen und unter behördlicher Begleitung zu 

erproben, die im allgemeinen Rechtsrahmen an Grenzen oder auf offene Fragen 

stoßen. Gleichzeitig werden Erfahrungen und Erkenntnisse über die Wirkungen 

von Innovationen auf Wirtschaft und Gesellschaft sowie ihre Chancen und Risi-

ken gewonnen. Somit kann eine zügige Anpassung rechtlicher Rahmenbedingun-

gen erfolgen und eine Skalierung von erfolgreich in Reallaboren erprobten Inno-

vationen unterstützt werden. Das führt dazu, dass der Transfer von Innovationen 

schneller geschieht, dass Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt vom Nutzen der 

Innovationen profitieren können und gleichzeitig möglichen Risiken regulato-

risch wirksam begegnet werden kann. Somit können Reallabore wichtige Impulse 

für die Innovationstätigkeit in Deutschland setzen, den Wirtschaftsstandort 

Deutschland stärken und durch Partizipation im Rahmen der Erprobung die ge-

sellschaftliche Akzeptanz von nutzenstiftenden Innovationen verbessern.  
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Die Verbesserung der Rahmenbedingungen umfasst insbesondere die Verbesse-

rung der Möglichkeiten von Vernetzung, Information und Beratung der an Real-

laboren Beteiligten zur komplexen Umsetzung von Reallaboren sowie die Ver-

besserung der Genehmigungspraxis oder die Schaffung neuer rechtlicher Mög-

lichkeiten für die Umsetzung von Reallaboren in Form von fachrechtlichen Expe-

rimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln. Im vorliegenden Gesetz werden 

die Begriffe Experimentier- sowie Erprobungsklausel verwendet und sind syno-

nym zu verstehen.  

Zu Nummer 3 

Die Verbesserung und Beschleunigung des regulatorischen Lernens gemäß Num-

mer 3 ist eine wichtige Grundlage, um den bestehenden Rechtsrahmen vor dem 

Hintergrund neuer innovativer Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder 

Ansätze entsprechend der in Reallaboren gewonnenen Erkenntnisse über deren 

Wirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft sowie deren Chancen und Risiken an-

zupassen. Eine elementare Voraussetzung dafür ist die Evaluation von Reallabo-

ren, die Grundlage für spätere gesetzliche Anpassungen bildet. Denn die Erpro-

bung besteht nicht nur aus dem Sammeln von Daten für den regulatorischen Er-

kenntnisgewinn, sondern auch aus der anschließenden Evaluation und Einbezie-

hung in die Bewertung des endgültigen regulatorischen Vorhabens (vgl. Otter, 

Kevin, Experimentierklauseln, Reallabore und Verhältnismäßigkeit, Öffentliche 

Verwaltung 2024, 309, 315). 

Zu Nummer 4 

Des Weiteren schafft das Gesetz gemäß Nummer 4 die rechtlichen Grundlagen 

für eine Stärkung und Förderung des Wissenstransfers, indem klare Strukturen 

geschaffen und Adressaten für die Übermittlung von Erkenntnissen in und um 

Reallabore bestimmt werden. Bisher gingen durch das Fehlen einer zentralen 

Stelle der Informationssammlung und -weitergabe wichtige Informationen über 

die Zahl der Genehmigung von Reallaboren und den Genehmigungen zugrunde 

liegenden Ermessensentscheidungen sowie die aus dem Reallabor gewonnenen 

Erkenntnisse häufig verloren. Jedoch nur durch eine strukturierte Weitergabe die-

ser Informationen können die Potenziale des Instruments Reallabor voll ausge-

schöpft und die Rahmenbedingungen für Reallabore weiter verbessert werden. 

Über die stärkere und strukturiertere Zusammenarbeit zwischen Beteiligten an 

Reallaboren, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als federführen-

dem Ministerium und zentraler Anlaufstelle sowie den zuständigen Ministerien 

wird dem Verlust wichtiger Erkenntnisse vorgebeugt und Wissen effizient geteilt. 

Durch die Vielfältigkeit der Reallabore über die unterschiedlichen Innovations-

felder, die föderale Struktur und die Rolle von Reallaboren als Querschnittinstru-

ment ist die Organisation von Informationsweitergabe, Vernetzung, Entwicklung 

neuer Reallabore sowie Beratung über eine zentrale Stelle wichtig. Von einem 

strukturierten Wissenstransfer profitieren dabei sowohl zukünftig Durchführende 

von Reallaboren wie auch Behörden und Regulierer.  

 

Zu Absatz 2 

Gemäß Absatz 2 sind vom Anwendungsbereich des Gesetzes nur bundesrechtli-

che Regelungen und Reallabore, die aufgrund bundesrechtlicher Regelungen er-

möglicht werden, umfasst. Dazu gehören beispielsweise das Personenbeförde-

rungsgesetz (PBefG), das Postgesetz (PostG), die Luftverkehrsordnung (LuftVO), 

die Düngemittelverordnung (DüMV) oder das Straßenverkehrsgesetz (StVG), die 

jeweils Erprobungsklauseln enthalten. Von der allgemeinen Erprobungsklausel in 

Abschnitt 2 sind verwaltungsrechtliche Regelungen des Bundes im Sinne des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes des Bundes (VwVfG) beziehungsweise der Verwal-

tungsverfahrensgesetze der Länder umfasst. Ebenso umfasst von Abschnitt 2 ist 

das Berufsrecht nach den Berufsgesetzen der freien Berufe, soweit es das Verwal-
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tungsverfahren und nicht das berufsgerichtliche Verfahren regelt. Nicht enthalten 

sind dagegen insbesondere die gesamte Rechtspflege einschließlich der Strafver-

folgung und der Zwangsvollstreckung. Nicht erfasst sind zudem Verfahren vor 

dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und den beim DPMA errichte-

ten Schiedsstellen. Diese Verfahren sind nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 VwVfG 

aus dem Anwendungsbereich des VwVfG ausgenommen, da es sich um justizför-

mig geregelte Verfahren handelt, die einen mit anderen Verwaltungsgebieten 

nicht vergleichbaren Bereich der Justizverwaltung betreffen (siehe Bundestags-

drucksache 7/910 Seite 33). 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Zu Nummer 1 

Die in Abschnitt 2 des Gesetzes begründete allgemeine Erprobungsklausel kann 

Anwendung auf verwaltungsrechtliche Regelungen des Bundes finden, sofern 

diese nicht Gegenstand des Grundgesetzes sind. Unter verwaltungsrechtliche Re-

gelungen des Bundes sind solche zu verstehen, die die öffentlich-rechtliche Ver-

waltungstätigkeit von Behörden regeln. Dabei kann es sich beispielsweise um 

Vorgaben des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes (VwVfG) aber auch 

um verfahrensrechtliche Regelungen in anderen Gesetzen, Verordnungen sowie 

Verwaltungsvorschriften des Bundes handeln.   

Zu Nummer 2 

§ 2 Nummer 2 definiert Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln als 

Regelungen, mit denen der rechtliche Rahmen für begrenzte Ausnahmen be-

schrieben wird, innerhalb dessen eine zeitlich begrenzte Erprobung von Innovati-

onen erlaubt und möglich ist.  

Angelehnt ist dies auch an die Definition des Rates der Europäischen Union 

(„Schlussfolgerungen des Rates zu Reallaboren und Experimentierklauseln als In-

strumente für einen innovationsfreundlichen, zukunftssicheren und resilienten 

Rechtsrahmen zur Bewältigung der Herausforderungen im digitalen Zeitalter“, 

ABl. C 447 vom 23.9.2023. S. 1, TZ 9). Dabei verstehen die EU-Mitgliedstaaten 

Experimentierklauseln als: „Rechtsvorschriften, die es den für ihre Umsetzung 

und Durchsetzung zuständigen Behörden ermöglichen, für die Erprobung innova-

tiver Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder Ansätze von Fall zu Fall ein 

gewisses Maß an Flexibilität walten zu lassen“. 

Nicht erfasst sind Regelungen, die es etwa Sozialleistungsträgern ermöglichen, 

über die Regelleistung hinausgehende Leistungen dauerhaft oder vorübergehend 

zu gewähren. Nicht erfasst sind dabei insbesondere Bestimmungen die nach dem 

Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) den Krankenkassen ermöglichen, zu-

sätzliche oder ergänzende Leistungen – auch im Rahmen von Modellprojekten – 

in die Versorgung zu bringen. So stellen beispielsweise die Regelungen nach § 11 

Absatz 6, den §§ 63, 92a, 137e, 137h, 139e, 140a SGB V keine Experimentier- 

beziehungsweise Erprobungsklauseln im Sinne dieses Gesetzes dar. Entsprechen-

des gilt für die Bestimmungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI). 

Ebenfalls nicht erfasst sind demgemäß Regelungen des SGB XI wie beispiels-

weise § 8 Absatz 3 ff., § 18e, § 117 Absatz 2 und die §§ 45c, 45d SGB XI sowie 

die im Dreizehnten Kapitel des SGB XI enthaltenen Regelungen.  

Zu Nummer 3 

§ 2 Nummer 3 definiert Reallabore im Sinne dieses Gesetzes als befristete Erpro-

bung innovativer Technologien, Produkte, Dienstleistungen, Verwaltungsverfah-

ren oder Ansätze, welche unter möglichst realen Bedingungen und unter Beteili-

gung der zuständigen Behörde durchgeführt werden. Die Definition orientiert sich 

an den Definitionen des Rates der Europäischen Union („Schlussfolgerungen des 

Rates zu Reallaboren und Experimentierklauseln als Instrumente für einen inno-
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vationsfreundlichen, zukunftssicheren und resilienten Rechtsrahmen zur Bewälti-

gung der Herausforderungen im digitalen Zeitalter“, TZ 8) sowie der EU-Kom-

mission (Tool #69. Emerging methods and policy instruments, Better regulation 

toolbox, Juli 2023). Die Einschränkung auf „möglichst reale Bedingungen“ er-

folgt hier, da eine Erprobung unter vollständig realen Bedingungen kaum möglich 

ist. Durch den Erprobungscharakter, insb. durch die Befristung, bleiben mögliche 

Wechselwirkungen aus. Ein Beispiel wäre die Erprobung von autonomen Shuttles 

zur Anbindung ländlicher Gebiete an den ÖPNV. Solange nur eine befristete Er-

probung erfolgt und Lösungen nicht dauerhaft implementiert werden, werden An-

passungen bei vielen Betroffenen, wie bspw. der Verkauf des eigenen PKWs, 

nicht erfolgen und die Nutzerzahl bleibt ggf. geringer, als bei fester Implementie-

rung. 

Zu Nummer 4 

Gemäß Nummer 4 ist das regulatorische Lernen der Erwerb von Wissen über die 

Auswirkungen der erprobten Technologien, Produkte, Dienstleistungen, Verwal-

tungsverfahren oder Ansätze auf der Grundlage der in Reallaboren gewonnen Er-

kenntnisse und die darauf basierende Entscheidung darüber, ob ein Rechtsrahmen 

auf der Grundlage von in einem Reallabor gewonnenen Erkenntnissen angepasst 

wird oder nicht. Die positive Entscheidung für eine Anpassung des Rechtsrah-

mens kann zum Beispiel in die allgemeine Zulassung der erprobten Innovation 

münden. Ein wichtiger Aspekt des regulatorischen Lernens liegt dabei auch in der 

Geschwindigkeit der gesetzgeberischen Anpassungsprozesse. Reallabore bieten 

insbesondere deswegen gute Voraussetzungen für regulatorisches Lernen, weil 

durch die Beteiligung der zuständigen Behörde an der praktischen Erprobung 

Chancen und Risiken zügig und unbürokratisch erfasst und an den Gesetzgeber 

weitergegeben werden können. Dadurch werden der Lernprozess und Wissens-

transfer innerhalb der Verwaltung und damit das regulatorische Lernen beschleu-

nigt. Insbesondere in dynamischen Innovationsbereichen, in denen ein hoher 

Wettbewerbsdruck besteht, ist es von zentraler Bedeutung, durch regulatorische 

Freiräume Erprobungen zu ermöglichen. Nur wenn notwendige Anpassungen ge-

setzlicher Regelungen zügig identifiziert und durch gute und effiziente Rahmen-

bedingungen für regulatorisches Lernen in der notwendigen Geschwindigkeit er-

folgen können, ist eine schnelle Nutzbarkeit und dadurch auch Skalierbarkeit von 

Innovationen für den Markt möglich, sodass Deutschland als Innovationsstandort 

attraktiv und wettbewerbsfähig bleibt. 

 

Zu § 3 (Allgemeine Erprobungsklausel)  

Ausnahmen oder Abweichungen können für Verfahrens- oder Formvorschriften, 

Zuständigkeitsregelungen sowie Regelungen zur personellen und sachlichen Aus-

stattung von Behörden beantragt und genehmigt werden. Bei Ausnahmen oder 

Abweichungen von der personellen und sachlichen Ausstattung kann beispiels-

weise auf gesetzlich vorgesehene Beauftragte oder die gesetzlich vorgesehene 

Ausstattung von Behörden verzichtet werden. Ausnahmen oder Abweichungen 

vom Zweck und Ziel, vom Schutzzweck einer bundesrechtlichen Regelung sowie 

von materiellem Recht sind nicht zulässig.  

Zu Nummer 1 

Sofern bundesrechtliche Regelungen bereits durch Experimentier- oder Erpro-

bungsklauseln Ausnahmen oder Abweichungen ermöglichen, können Ausnah-

men oder Abweichungen nach der allgemeinen Erprobungsklausel für das jewei-

lige Gesetz oder die jeweilige Verordnung nicht beantragt und genehmigt wer-

den. 

Zu Nummer 2 
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Ausnahmen und Abweichungen dürfen nur genehmigt werden, wenn sie der Er-

probung zeitlich optimierter, aufwandsärmer oder digitaler ausgestalteten Ver-

waltungs- oder Genehmigungsverfahren dienen. Aufwandsärmer ist ein Verwal-

tungs- oder Genehmigungsverfahren insbesondere dann, wenn die durch das Ver-

fahren entstandenen Kosten, beispielsweise der Erfüllungsaufwand oder die Bü-

rokratiekosten nach § 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normen-

kontrollrates vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1866), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 920) geändert worden ist, gesenkt 

werden können. Hierbei geht es nicht nur um die Senkung von Kosten für die 

Verwaltung selbst, beispielsweise durch Bündelung von Zuständigkeiten, sondern 

auch um die Senkung von Kosten, die den Bürgerinnen und Bürger sowie Unter-

nehmen entstehen. Zur Digitalisierung von Verwaltungs- und Genehmigungsver-

fahren können insbesondere Formvorschriften modifiziert angewendet oder neue 

Formen zur Identifizierung und Authentifizierung erprobt werden. Auch die Er-

probung von neuen Beteiligungsformen im Rahmen von Verwaltungs- und Ge-

nehmigungsverfahren ist zulässig. Maßgeblich für die Zulässigkeit einer Geneh-

migung von Ausnahmen und Abweichungen ist, dass tatsächliche Umstände er-

warten lassen, dass die Erprobung für das jeweilige Verfahren verallgemeine-

rungsfähige Erkenntnisse liefert. Tatsächliche Umstände liegen vor, wenn inner-

halb der Behörde Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein bestimmtes Verfahren 

zeitlich optimiert oder aufwandsärmer oder digitaler ausgestaltetet werden kann 

und eine Vorstellung zur hierfür notwendigen Änderung von Bundesrecht in der 

jeweiligen Behörde vorhanden ist. Dabei können die Anhaltspunkte auch durch 

Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger oder andere Behörden an die jeweilige 

Behörde herangetragen worden sein. 

Zu Nummer 3 

Der Schutzzweck einer Norm muss auch bei Ausnahmen oder Abweichungen von 

den Verfahrens-, Form- und Zuständigkeitsvorschriften erreicht werden. Ausnah-

men oder Abweichungen von diesen müssen daher so ausgestaltet und umgesetzt 

werden, dass durch ihre Ausgestaltung und Umsetzung der Schutzzweck einer 

Norm nicht gefährdet sowie ihre übergeordneten Ziele erreicht werden können. 

Ausnahmen sind beispielsweise nicht möglich, wenn hierdurch der gesetzlich vor-

gesehene Schutz der Umwelt oder der Natur gefährdet werden würde. 

Zu Nummer 4 

Höherrangiges Recht wie Recht der Europäischen Union, völkerrechtliche Ver-

träge oder Vorgaben des Grundgesetzes dürfen durch Ausnahmen oder Abwei-

chungen nicht verletzt werden.  

Zu Nummer 5 

Ausnahmen und Abweichungen von verwaltungsrechtlichen Regelungen des 

Bundes können nicht beantragt und genehmigt werden, wenn eine konkrete Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu besorgen ist, die nicht durch 

Auflagen ausgeschlossen werden kann.   

Zu Nummer 6 

Ausgenommen von Ausnahmen oder Abweichungen sind Verfahrensvorschrif-

ten, bei deren Abweichungen nachteilige Auswirkungen auf die Einhaltung von 

materiellem Recht entstehen können, wie etwa beim Gesetz über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG).  

Zu Nummer 7 

Ausnahmen und Abweichungen von bundesrechtlichen Regelungen, die Steuer- 

und Abgabepflichten betreffen, sind nicht möglich. Ausnahmen von Abweichun-

gen von Meldepflichten, die in Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversiche-

rungsbeitrag stehen, sind nicht möglich. 
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Zu § 4 (Antrags- und Genehmigungsverfahren; Verordnungsermächtigung) 

Zu Absatz 1 

Antragsberechtigt sind Bundes- und Landesbehörden einschließlich Berufskam-

mern sowie Kommunen oder kommunale Zweckverbände und untere Verwal-

tungsbehörden sowie Einrichtungen, sofern sie bundesrechtliche Regelungen 

vollziehen. Unter Einrichtungen können auch juristische Personen des Privat-

rechts fallen, sofern sie bundesrechtliche Regelungen vollziehen. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Bundesbehörden können bei dem für eine verwaltungsrechtliche Regelung zu-

ständigen Bundesministerium durch die Behördenleitung einen Antrag auf Aus-

nahmen und Abweichungen von bundesrechtlichen Regelungen stellen. Bundes-

ministerien können bei sich selbst oder bei anderen Bundesministerien keinen An-

trag auf Ausnahmen und Abweichungen stellen.  

Zu Nummer 2 

Landesbehörden können Anträge bei der fachlich nach Landesrecht für die ver-

waltungsrechtliche Regelung zuständigen obersten Landesbehörde stellen. Hier-

runter fallen insbesondere die Landesministerien sowie die Staats- und Senats-

kanzleien. Die Möglichkeit, Anträge bei der zuständigen Landesbörde zu stellen, 

haben auch Behörden und Einrichtungen, die gemeinsame Einrichtungen von 

Bund und Ländern sind. Dies gilt nicht, falls die gesetzlichen oder untergesetzli-

chen Aufsichtsstrukturen etwas anderes bestimmen und eine Zuständigkeit des 

Bundes vermuten lassen. In diesem Fall müssen Anträge unmittelbar beim zustän-

digen Bundesministerium gestellt werden. Etwaige betroffene Landesbehörden 

müssen dann durch das zuständige Bundesministerium beteiligt und mit diesen 

vor Genehmigung ein Einvernehmen hergestellt werden. Das Antragsverfahren 

für Landesbehörden ist durch Landesrecht zu regeln. 

Zu Absatz 3 

Landes- und Bundesbehörden stellen Anträge als elektronisches Dokument. Die 

Anträge sollen dadurch möglichst bürokratiearm gestellt werden können, bei-

spielsweise per E-Mail oder über ein Onlineformular.  

Zu Nummer 1 

Im Antrag auf Genehmigung von Ausnahmen und Abweichungen sind die bun-

desrechtlichen Regelungen, von denen abgewichen werden soll, aufzuführen. 

Zu Nummer 2 

Im Antrag muss dargelegt werden, in welchem Zeitraum die Erprobung erfolgen 

soll.  

Zu Nummer 3 

Im Antrag muss dargelegt werden, wie die Erprobung ausgestaltet ist. Hierzu ist 

eine Beschreibung des Erprobungsvorhabens ausreichend, die darlegen muss, wie 

der Schutzzweck der Regelung und ihre übergeordneten Ziele auf andere als die 

in der bundesrechtlichen Regelung vorgesehene Weise in Bezug auf die rechtlich 

vorgesehenen Verfahrens-, Form- und Zuständigkeitsvorschriften erreicht werden 

können.  

Zu Absatz 4 

Bei einem Antrag einer Bundesbehörde entscheidet das zuständige Bundesminis-

terium über die Genehmigung des Antrags im eigenen Ermessen. Die Erteilung 

einer Genehmigung durch eine oberste Landesbehörde erfolgt, nachdem die nach 

Landesrecht zuständige oberste Landesbehörde ein Einvernehmen mit dem für die 
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bundesrechtliche Regelung zuständigen Bundesministerium hergestellt und das 

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung nachrichtlich infor-

miert hat. Ob die nach Landesrecht zuständige oberste Landesbehörde einen An-

trag an das zuständige Bundesministerium weiterleitet, liegt im eigenen Ermessen 

der nach Landesrecht zuständigen obersten Landesbehörde. Das Einvernehmen 

wird über die Abgabe von Stellungnahmen hergestellt. Das Bundesministerium 

für Digitales und Staatsmodernisierung kann hierbei eine Vermittlerposition ein-

nehmen, sollte ein Bundesministerium im Rahmen der Stellungnahme ablehnend 

votieren. 

Zu Absatz 5 

Soll durch einen Antrag einer Bundesbehörde von bundesrechtlichen Regelungen 

abgewichen werden, die auch in die Zuständigkeit anderer Bundesministerien fal-

len, so muss das schwerpunktmäßig zuständige Bundesministerium ein Einver-

nehmen mit allen anderen fachlich betroffenen Bundesministerien herstellen. Soll 

durch einen Antrag einer Landesbehörde von bundesrechtlichen Regelungen ab-

gewichen werden, die in die Zuständigkeit mehrerer Bundesministerien fallen, so 

muss die schwerpunktmäßig zuständige oberste Landesbehörde ein Einverneh-

men mit allen fachlich betroffenen Bundesministerien herstellen. Das Bundesmi-

nisterium für Digitales und Staatsmodernisierung ist durch die zuständige oberste 

Landesbehörde nachrichtlich zu beteiligen. Das Bundesministerium für Digitales 

und Staatsmodernisierung kann eine Vermittlerposition einnehmen, sollte ein 

Bundesministerium ablehnend votieren.  

Zu Absatz 6 

Ausnahmen und Abweichungen sind zeitlich zu befristen. Eine Genehmigung 

kann für maximal vier Jahre erteilt werden. Eine einmalige Verlängerung auf An-

trag für bis zu vier weiteren Jahren ist zulässig. 

Zu Nummer 1 

Der Inhalt der Genehmigung muss so klar formuliert sein, dass die antragstellende 

Behörde erkennen kann, von welcher Regelung sie abweichen darf.  

Zu Nummer 2 

In der Genehmigung ist auch mitzuteilen, welche zeitlichen Befristungen gelten.  

Zu Absatz 7 

Die Pflicht zur nach Erhalt der Genehmigung und vor Beginn der Erprobung un-

verzüglichen Veröffentlichung durch die antragstellende Landes- oder Bundesbe-

hörde soll dazu beitragen, dass sich Betroffene, beispielsweise Unternehmen oder 

Bürgerinnen und Bürger, über die geplante Erprobung informieren und ihr Ver-

halten danach ausrichten können. Hierzu ist über den Zeitraum der geplanten Er-

probung sowie über die Inhalte der Erprobung und seine praktische Ausgestaltung 

auf das jeweilige Verwaltungsverfahren zu informieren. Die Veröffentlichung 

kann beispielsweise auf der Webseite der Behörde oder im jeweiligen Amtsblatt 

erfolgen.  

Zu Absatz 8 

Absatz 8 stellt klar, dass eine genehmigende oberste Bundes- oder Landesbehörde 

die von ihr erteilte Genehmigung aufheben kann. Vor der Aufhebung ist die je-

weilige Behörde, die den Antrag gestellt hat und die Erprobung durchführt, anzu-

hören. Nach der Anhörung hat die Behörde die Aufhebung innerhalb einer ange-

messenen Frist umzusetzen. Die Angemessenheit bemisst sich nach der Komple-

xität der Umsetzung der Aufhebung. 

Zu Absatz 9 

Nach Absatz 9 wird das fachlich zuständige Bundesministerium ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den 

gesetzlich eingeräumten Erprobungsraum für bestimmte Fälle (wieder) einzu-
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schränken. Satz 2 regelt, dass nach Erlass der Rechtsverordnung durch den Bund 

bereits laufende, zur Rechtsverordnung in Widerspruch stehende Reallabore mit 

Wirkung für die Zukunft automatisch enden, weil die ursprünglich erteilte Geneh-

migung unwirksam wird. Absatz 9 räumt damit dem für die betreffenden Fachge-

setze zuständigen Bundesministerium eine Rückholoption auch für durch Landes-

behörden genehmigte Ausnahmen und Abweichungen ein. 

 

Zu § 5 (Regulatorisches Lernen im Rahmen der allgemeinen Erprobungs-

klausel) 

Zu Absatz 1 

Im Sinne des regulatorischen Lernens ist eine Überprüfung auf allgemeine Über-

tragbarkeit des erprobten Verfahrens, insbesondere mit Blick auf eine dauerhafte 

Anpassung der bundesrechtlichen Regelung, zwingend vorzunehmen. Hierbei 

wirken Antragsteller und das zuständige Bundesministerium sowie gegebenen-

falls weitere betroffene Bundesministerien im Sinne eines Einvernehmens mit. 

Falls der Antragsteller eine Landesbehörde ist, wirkt auch die zuständige oberste 

Landesbehörde, welche die Genehmigung erteilt hat, an der Überprüfung mit. Bei 

der Überprüfung ist ebenfalls der Nationale Normenkontrollrat zu beteiligen. Die 

Überprüfung ist innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der Erprobung abzu-

schließen. Das zuständige Bundesministerium teilt das Ergebnis der Prüfung dem 

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung sowie gegebenenfalls 

weiteren betroffenen Bundesministerien mit.  

Zu Absatz 2 

Rechtfertigen die Ergebnisse der Erprobung die Annahme, dass durch eine dau-

erhafte Anpassung der bundesrechtlichen Regelung die Kosten von Verwaltungs- 

oder Genehmigungsverfahren gesenkt oder diese digitalisiert oder zeitlich opti-

miert werden können, ist in der Regel eine allgemeine Übertragbarkeit gegeben, 

wenn gleichzeitig sichergestellt werden kann, dass keine negativen Folgen zu er-

warten sind, die sich beispielweise auf den Schutzzweck einer Regelung auswir-

ken.   

 

Abschnitt 3 Rahmenbedingungen für die Erprobung von innovativen Tech-

nologien, Produkten, Dienstleistungen oder Ansätzen 

Zu § 6 (Berücksichtigung der Innovationsförderung, des 

regulatorischen Lernens und der Evaluation) 

Zu Nummer 1 

Im Sinne der Ziele dieses Gesetzes enthält Nummer 1 ein Berücksichtigungsgebot 

bezüglich Innovationsförderung und regulatorischem Lernen bei Ermessensent-

scheidungen in Genehmigungsverfahren für Erprobungen auf Basis fachrechtli-

cher Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln nach § 2 Nummer 2. 

Solche fachrechtlichen Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln mit 

Ermessensspielraum finden sich beispielsweise in § 2 Absatz 7 PBefG, in § 4 Ab-

satz 4 der Düngemittelverordnung (DüMV), in § 1i StVG in Verbindung mit §16 

der Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung (AFGBV), 

in § 46 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO) oder auch für § 23 PostG. 

Nummer 1 ergänzt diese fachgesetzlichen Regelungen im Sinne einer Quer-

schnittsregelung. 

Für die Ermessensentscheidung bei Genehmigungen der befristeten Erprobung 

von Innovationen sind mit Blick auf die Berücksichtigung der Innovationsförde-

rung zwei wichtige Punkte zu beachten: 
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Erstens dienen auf der Basis von fachrechtlichen Experimentier- beziehungsweise 

Erprobungsklauseln genehmigte Reallabore der ergebnisoffenen Erprobung von 

Innovationen, die in eben diesen Fachbereichen Anwendung finden. Die Erkennt-

nisse, die aus der Erprobung im Reallabor gewonnen werden, können jedoch über 

die Grenzen des spezifischen Fachbereichs hinweg ausstrahlen, das heißt, soge-

nannte positive externe Effekte generieren. Beispielsweise können Erkenntnisse 

zu innovativen Entwicklungen Künstlicher Intelligenz, die aus der Erprobung von 

Lösungen im Bereich des autonomen Fahrens im Reallabor gewonnen werden, 

nicht nur in der weiteren Entwicklung autonomer Fahrzeuge genutzt werden, son-

dern auch in anderen Innovationsbereichen zur Anwendung kommen. Vergleich-

bar begründen positive externe Effekte die Notwendigkeit staatlichen Handelns 

im Rahmen der staatlichen, finanziellen Innovationsförderung, da ohne staatliche 

Einwirkungen aus gesamtwirtschaftlicher und -gesellschaftlicher Perspektive die 

Innovationstätigkeit zu niedrig ist. Dies kann entsprechend auf die Genehmi-

gungspraxis von Reallaboren übertragen werden. In der Ausübung ihres Ermes-

sens orientieren sich Genehmigungsbehörden an den für den jeweiligen Fachbe-

reich geltenden Regelungen. Positive externe Effekte auf andere Fachbereiche 

und damit die gesamtwirtschaftliche Dynamik dürften in der Ausübung des Er-

messens in den meisten Fällen keine Rolle spielen, was dazu führt, dass die Zahl 

positiver Bescheide im Sinne der Innovationserprobung aus gesamtwirtschaftli-

cher- und gesamtgesellschaftlicher Sicht zu niedrig ausfällt.  

Zweitens ist eines der elementaren Ziele der Erprobung von Innovationen in Re-

allaboren der Erkenntnisgewinn im Sinne des regulatorischen Lernens für die An-

passung bundesrechtlicher Regelungen. Dieses regulatorische Erkenntnisinte-

resse seitens des Bundes dürfte ähnlich wie der Aspekt der Innovationsförderung 

in der Ermessensentscheidung von Genehmigungsbehörden eine untergeordnete 

Rolle spielen. Eine explizite Berücksichtigung der Aspekte des regulatorischen 

Lernens in der Ausübung des Ermessens durch die Genehmigung ist daher not-

wendig.  

Durch Nummer 1 werden die in § 1 Absatz 1 Nummer 2 und 3 benannten Ziele 

der Innovationsförderung und des regulatorischen Lernens daher ausdrücklich er-

gänzend zu den in fachgesetzlichen Regelungen genannten Belangen benannt und 

sind dementsprechend bei der Entscheidung über die Genehmigung eines Realla-

bors zu berücksichtigen. 

Das Berücksichtigungsgebot stellt jedoch keine strikte Beachtenspflicht im Sinne 

einer verbindlichen Vorgabe für die zu treffende Entscheidung dar. Daher können 

Innovationsförderung und regulatorisches Lernen auch zugunsten anderer Be-

lange zurückgestellt werden, soweit entsprechend gewichtigere Interessen vorlie-

gen. 

Zu Nummer 2 

In Nummer 2 wird mit Blick auf die Ermessensentscheidung der zuständigen Be-

hörde ein Berücksichtigungsgebot der Evaluation von Reallaboren in der Ausge-

staltung der Genehmigung eines Reallabors geregelt, um die Bedeutung eines Er-

kenntnisgewinns durch Reallabore zu unterstreichen. Dabei soll die Genehmi-

gung idealerweise so ausgestaltet werden, dass die Erkenntnisse aus der Erpro-

bung an die zuständigen Behörden gelangen. Die Regelung soll den zuständigen 

Behörden die Notwendigkeit der Erstellung einer qualifizierten Evaluation zur ef-

fizienten und umfassenden Umsetzung der Erkenntnisse aus Reallaboren vermit-

teln, wenn eine Evaluation in den fachspezifischen gesetzlichen Regelungen vor-

gesehen ist oder diese dem mindestens nicht entgegensteht. Eine Verpflichtung 

zur Evaluation wird durch die Regelung nicht geschaffen. Die Evaluation von Re-

allaboren stellt einen elementaren Schritt für das regulatorische Lernen dar. Re-

gulatorisches Lernen findet statt, wenn auf Grundlage der im Reallabor gewonne-

nen Erkenntnisse der Rechtsrahmen angepasst wird, zum Beispiel um die betref-

fende Innovation allgemein zuzulassen oder die Erprobungsspielräume zu erwei-

tern. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist das Vorliegen von qualitativ und quan-
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titativ ausreichend Informationen für einen regulatorischen Lernprozess, sodass 

eine Evaluation der im Reallabor erprobten Innovationen die Grundlage für spä-

tere gesetzliche Anpassung bildet. Um dies zu gewährleisten, ist eine wissen-

schaftliche Begleitung bzw. die Einhaltung wissenschaftlicher Standards bei der 

Evaluation von Reallaboren wichtig, um sicherzustellen, dass Ergebnisse nach-

vollziehbar, verlässlich und übertragbar sind. Reallabore finden oftmals unter 

komplexen Rahmenbedingungen mit vielen Einflussfaktoren statt, sodass ohne 

klare, strukturierte Methodik und dokumentierte Standards Einflussfaktoren un-

berücksichtigt, Ergebnisse verzerrt oder im Nachhinein nicht überprüf- und ver-

gleichbar sein können. Die Einhaltung wissenschaftlicher Standards ermöglicht 

eine transparente Datenerhebung, systematische Auswertung und Nachvollzieh-

barkeit, wodurch Erkenntnisse glaubwürdig und nutzbar werden. Denn die Erpro-

bung besteht nicht nur aus dem Sammeln von Daten für den regulatorischen Er-

kenntnisgewinn, sondern auch aus der anschließenden Evaluation und der Einbe-

ziehung in die Bewertung des endgültigen regulatorischen Vorhabens (vgl. Otter, 

Kevin, Experimentierklauseln, Reallabore und Verhältnismäßigkeit, Öffentliche 

Verwaltung 2024, 309, 315). Nummer 2 hebt die entscheidende Bedeutung der 

Evaluation von Reallaboren hervor. Gleichzeitig ist die Genehmigung mit Blick 

auf Durchführung, Art und Umfang der Evaluation verhältnismäßig auszugestal-

ten und insbesondere Erkenntnisse zur Zielerreichung, zu Auswirkungen auf ge-

schützte Rechtsgüter, wobei, soweit möglich, auch differenzierte Erkenntnisse zu 

unterschiedlichen Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen gewon-

nen werden sollen, sowie der sich ergebende rechtliche Anpassungsbedarf zu be-

rücksichtigen. Ein unverhältnismäßiger Evaluationsaufwand kann durch zu große 

Aufwände schlimmstenfalls dazu führen, dass Reallabore nicht durchgeführt wer-

den. Hier ist auf Ausgewogenheit zwischen Bürokratieaufwand und Wissens-

sammlung zu achten. 

Zu Nummer 3 

Reallabore bieten die Möglichkeit, Innovationen unter realen Bedingungen zu er-

proben und dabei auch Fragen des rechtlichen Anpassungsbedarfs zu klären. 

Nummer 3 regelt die Berücksichtigung der Möglichkeit einer Begleitung und Un-

terstützung des Reallabors durch die zuständige Behörde im Rahmen der Ermes-

sensentscheidung über die Ausgestaltung der Genehmigung eines Reallabors. Be-

gleitung und Unterstützung durch Behörden dienen dabei zum einen der Rechts-

sicherheit und erfolgreichen Erprobung von Innovationen im Reallabor und zum 

anderen der besseren Aus- und Verwertung der Ergebnisse von Reallaboren zum 

Zweck des regulatorischen Lernens. 

Eine enge Einbindung der zuständigen Behörde kann in allen Phasen eines Real-

labors erheblichen Mehrwert bieten. Bereits im Vorfeld der Erprobung bei der 

Ausarbeitung des genauen Testplans können Erfahrung und Expertise der Be-

hörde zu einer erfolgreichen Konzeptionierung und Durchführung der Erprobung 

beitragen. Insbesondere in Bezug auf rechtliche Informationen wie die Einhaltung 

aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen besteht oftmals Unsicher-

heit bei der Entwicklung und Erprobung von Innovationen. Dies wird dadurch 

verstärkt, dass Innovationen häufig von Start-ups oder KMU entwickelt werden, 

welche nicht über die notwendigen Ressourcen und Expertise verfügen, um die 

Rechtmäßigkeit der Erprobung und die Einhaltung gesetzlicher Regelungen um-

fassend zu bewerten. Behörden können dabei helfen, potenzielle Risiken frühzei-

tig zu identifizieren und zu vermindern, um alle Schutz- und Sicherheitsstandards 

im Reallabor zu gewährleisten. Die Einbindung von Behörden als unabhängige 

Stellen schafft zudem Transparenz und Vertrauen bei der Öffentlichkeit. Auch mit 

Blick auf eine erfolgreiche Auswertung der Erprobungsergebnisse für das regula-

torische Lernen ist eine Begleitung des Reallabors durch die Behörde sinnvoll. Ist 

die zuständige Behörde in alle Phasen des Reallabors eingebunden, können Chan-

cen und Risiken einer Innovation im realen Umfeld bestmöglich analysiert und 

ausgewertet werden. Dies dient auf der einen Seite dem Ziel des regulatorischen 

Lernens. Auf der anderen Seite können Erfahrungen, die in Reallaboren durch 
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Behörden gesammelt wurden, für die Durchführung zukünftiger Reallabore von 

großem Nutzen sein, neben konzeptionellen oder praktischen Fragen unter ande-

rem auch durch die Vernetzung mit anderen relevanten Akteuren.  

 

Zu § 7 Dauer und Verlängerung eines Reallabors 

Zu Absatz 1 

§ 7 enthält Regelungen zur Dauer und Verlängerung eines Reallabors. Absatz 1 

regelt, dass die Erprobung dergestalt zu befristen ist, damit in diesem Zeitraum 

der Erprobungszweck erfüllt werden kann und ausreichend regulatorische Er-

kenntnisse gesammelt werden können. Die zeitliche Befristung wird grundsätz-

lich als zwingender Bestandteil experimenteller Gesetzgebung angesehen (vgl. 

Otter, Kevin, Experimentierklauseln, Reallabore und Verhältnismäßigkeit, Öf-

fentliche Verwaltung 2024, 309, 314). Das auf einer Experimentierklausel basie-

rende Regelungsexperiment ist stets nur eine vorläufige Regelung, die Erfahrun-

gen für ein endgültiges Regelungsvorhaben sammeln soll und aus diesem Grund 

einen erweiterten Erprobungsspielraum genießen darf (vgl. Otter, Kevin, ebd.). 

Die Befristung stellt den Erprobungscharakter der Regelung sicher. Dementspre-

chend enthalten fachrechtliche Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklau-

seln in der Regel Aussagen zur maximalen Erprobungsdauer, die der zuständigen 

Behörde einen Spielraum einräumen. So sieht zum Beispiel § 2 Absatz 7 PBefG 

eine maximale Erprobungsdauer von fünf Jahren vor, während § 23 Absatz 1 

PostG lediglich drei Jahre vorsieht.  

Für die Auswahl eines angemessenen Befristungszeitraumes sollten zum einen 

die Rechte der Regelungsunterworfenen, die durch die erprobungshalber einge-

führte Regelung belastet werden, in die Betrachtung einbezogen werden. Zum an-

deren sollte der Zweck des regulatorischen Erkenntnisgewinns betrachtet werden 

(vgl. Otter, Kevin, Die Öffentliche Verwaltung 2024, 309, 315). Auch wenn der 

Zweck des regulatorischen Erkenntnisgewinns auf den ersten Blick vermuten 

ließe, dass der Erprobungszeitraum maximal ausgeschöpft werden sollte, ist 

gleichzeitig zu bedenken, dass ein überlanger Erprobungszeitraum der Realisie-

rung des endgültigen regulatorischen Vorhabens hinderlich sein kann (vgl. Otter, 

Kevin, ebd.). Wie der Erprobungszeitraum im konkreten Fall zu bemessen ist, 

lässt sich folglich abstrakt nicht vorhersagen, sondern hängt maßgeblich von der 

Erprobungssituation, dem Erprobungsinhalt sowie der prognostizierten Erpro-

bungswirkung ab (vgl. Otter, Kevin, ebd.). 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Absatz 2 Nummer 1 ermächtigt die zuständige Behörde, eine Erprobung zu ver-

längern, wenn die ursprünglichen Zulassungsbedingungen fortbestehen und sich 

die Erprobung bewährt hat. Unter anderem ist hierbei zu prüfen, ob bei der ur-

sprünglichen Genehmigungsentscheidung betroffene Behörden gegebenenfalls 

erneut zu beteiligen sind. Des Weiteren ist Voraussetzung, dass die zugrunde lie-

gende fachrechtliche Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklausel es zu-

lässt. Die Regelung soll die zuständige Genehmigungsbehörde in die Lage verset-

zen, Erprobungen länger laufen zu lassen, um eine größere Datengrundlage für 

den Erkenntnisgewinn zu erlangen, ohne den Genehmigungsprozess von vorne 

durchlaufen zu müssen. Relevant könnte dies insbesondere dann werden, wenn 

die zuständige Behörde zunächst einen relativ kurzen Erprobungszeitraum wählt, 

z.B. weil sie die Rechte der Regelungsunterworfenen nicht zu stark belasten will. 

Durch die Verlängerung des Erprobungszeitraums wird dem Gesetzgeber außer-

dem mehr Zeit eingeräumt, um durch entsprechende Gesetzesänderungen auf die 

Erkenntnisse aus der Erprobung zu reagieren und zum Beispiel den Gegenstand 

der Erprobung dauerhaft zuzulassen. Die Befristung kann damit insgesamt maxi-
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mal zweimal um den in der Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklausel 

genannten Zeitraum verlängert werden. 

Zu Nummer 2 

Absatz 2 Nummer 2 regelt eine Genehmigungsfiktion nach Ablauf eines Monats 

nach Antragstellung und dient der Verfahrensbeschleunigung und Planungssi-

cherheit für die Durchführenden eines Reallabors. Erprobungsvorhaben sind häu-

fig abhängig von Kontinuität der Erprobung, sodass Unterbrechungen durch Ver-

zögerungen im Genehmigungsverfahren zu Erkenntnisverlusten oder Verzerrun-

gen im Erprobungsbetrieb führen können. Die Genehmigungsfiktion setzt einen 

Anreiz für zügige behördliche Bearbeitung und vermeidet unnötige Verzögerun-

gen und Rupturen, ohne die materiellen Anforderungen mit Blick auf Sicherheit 

oder Rechtmäßigkeit abzusenken. Anders als bei der Erstzulassung der Erprobung 

besteht in dieser Konstellation nicht das Problem einer ausgebliebenen Gefahr-

prüfung und Abwägung oder eines unzureichend konkretisierten Antrags. Denn 

der Verlängerungsantrag der Innovatorin oder des Innovators bezieht sich auf die 

mit der ursprünglichen Zulassungsentscheidung ausgestaltete Erprobung. Die 

Wahrung von Sicherheit und Ordnung und gegebenenfalls die Vereinbarkeit mit 

widerstreitenden Interessen Dritter ist somit grundsätzlich gewährleistet. Gegebe-

nenfalls sind die bei der ursprünglichen Genehmigungsentscheidung betroffenen 

Behörden erneut zu beteiligen. Es ist auch eindeutig, unter welchen sachlichen, 

räumlichen und anderen Beschränkungen welche Innovation weiter erprobt wer-

den soll. Lässt die Behörde die Frist zur Bescheidung des Verlängerungsantrags 

verstreichen, ohne darüber zu entscheiden, wird die Genehmigung der Verlänge-

rung der Erprobung unter den bekannten Voraussetzungen fingiert. Durch die Re-

gelung der Genehmigungsfiktion wird ein Gleichgewicht zwischen den Interessen 

der Reallabordurchführenden und damit der Innovationsförderung und der Ver-

waltungspraktikabilität geschaffen. 

 

Zu § 8 Unterstützung und Wissenstransfer 

Zu Absatz 1 

§ 8 Absatz 1 sieht vor, dass das BMWE die praktische Umsetzung von Reallabo-

ren sowie das regulatorische Lernen mit geeigneten Maßnahmen der Beratung, 

Information, Vernetzung und Wissenstransfer zu Reallaboren unterstützt. Die 

Maßnahmen werden dabei mit bestehenden Länderaktivitäten verbunden. Auf 

eine in allen Teilen bürokratiearme und weitgehend digitale Umsetzung ist zu 

achten. Beratung soll möglichst digital gestützt stattfinden, es soll keine physische 

Anlaufstelle geschaffen werden. Die Informationsvermittlung und Vernetzung so-

wie die Meldung rechtlicher Hürden für die Umsetzung von Innovationen sollen 

vorrangig über eine digitale Plattform laufen. 

Die Maßnahmen sollen am Bedarf derjenigen ausgerichtet werden, die an Pla-

nung, Genehmigung, Durchführung und Evaluation von Reallaboren beteiligt 

sind. Dabei sind auch die Bedürfnisse der zuständigen Genehmigungsbehörden 

durch geeignete Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Die „Konsultation für ein Reallabore-Gesetz und ergänzende Maßnahmen“ (On-

line-Konsultation) im Jahr 2023, der Beteiligungsprozess zur Start-up-Strategie 

der Bundesregierungen im Jahr 2022, verschiedene Umfragen im Netzwerk-Re-

allabore des BMWE in den Jahren 2019 und 2020, die Fachtagung „Auf dem Weg 

zum Reallabore-Gesetz“ im Jahr 2022 sowie die Erfahrungen der Arbeit der Be-

ratungs- und Informationsstelle „Digi-Sandbox.NRW“ zeigen, dass Planung, Or-

ganisation, Durchführung und Evaluation von Reallaboren in der Regel sehr kom-

plex sind und – insbesondere für Start-ups sowie KMU – unter anderem folgende 

praktische Hürden bestehen, welche die Umsetzung von Reallaboren und das not-

wendige regulatorische Lernen behindern: 
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– Es existieren hohe Informationsdefizite und Unsicherheiten über den Rechts-

rahmen unter Innovatorinnen und Innovatoren in Bezug auf relevante An-

laufstellen und Genehmigungsbehörden, die Möglichkeiten und Realisie-

rungschancen von Reallaboren sowie bezüglich Erfahrungen vergleichbarer 

Projekte. 

– Wichtige Erkenntnisse aus Reallaboren finden keinen ausreichenden Ein-

gang in die Gesetzgebung. Der Wissenstransfer funktioniert oft nicht hinrei-

chend. Dies behindert den Markttransfer der (erfolgreich) erprobten Innova-

tion. 

– Erfahrungen aus der Praxis zu Bereichen, in denen neue Reallabore und bzw. 

oder Experimentierklauseln nötig sind, finden ebenso keinen ausreichenden 

Eingang in die Gesetzgebung. 

– Es gibt wenig Erfahrungen mit Reallaboren bei (Genehmigungs-)Behörden. 

Die Genehmigungspraxis ist zum Teil sehr heterogen und teils von Risiko-

scheu und Informationsdefiziten geprägt. 

Zum Abbau dieser und weiterer vermeidbarer Hürden, die eine erfolgreiche 

Durchführung der Erprobung von Innovationen in Reallaboren und die effiziente 

Verwertung der Ergebnisse aus Reallaboren behindern, sind geeignete Maßnah-

men in den Bereichen Beratung, Information, Vernetzung und Wissenstransfer 

notwendig. Das Angebot soll sich an alle Beteiligten an Reallaboren aus Wirt-

schaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung richten. Zur Sicherstel-

lung, dass die Maßnahmen sich am Bedarf dieser Beteiligten orientieren, sind die 

konkreten Vorschläge insbesondere aus der Online-Konsultation zum Reallabore-

Gesetz oder die Erfahrungen der zentralen Anlaufstelle „Digi-Sandbox.NRW“ bei 

der Planung und Umsetzung der Maßnahmen zu berücksichtigen.  

Insofern dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Informationen vor-

liegen oder Bedarfe gemeldet werden, die Landesrecht betreffen, wird der Infor-

mationsfluss an die Länder sichergestellt. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Gemäß Absatz 1 soll das regulatorische Lernen gefördert werden, indem unter 

anderem Erfahrungen aus Bereichen, in denen neue Experimentier- bzw. Erpro-

bungsklauseln nötig sind, besser Eingang in die Gesetzgebung finden. Gemäß Ab-

satz 2 Nummer 1 schafft das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie da-

her die Möglichkeit, rechtliche Hürden und etwaige Bedarfe für neue rechtliche 

Möglichkeiten (Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln) für Realla-

bore zu melden. Damit kann bereits in einer frühen Phase zentrales Praxiswissen 

in die Entscheidung über die Schaffung neuer Experimentier- beziehungsweise 

Erprobungsklauseln einbezogen werden. Damit wird die Grundlage dafür gelegt, 

dass die Erprobung in Reallaboren überhaupt auf breiter Basis stattfinden kann. 

Bei der Umsetzung ist auf eine bürokratiearme und vorzugsweise ausschließlich 

digitale Möglichkeit der Meldung zu achten. 

Zu Nummer 2 

Gemäß Absatz 2 Nummer 2 ist es eine zentrale Unterstützungsleistung des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Energie, Informationen aus den Erprobungen 

in Reallaboren zu sammeln und zu bündeln. Dies betrifft einerseits Informationen 

in Bezug auf alle Stadien der praktischen Durchführung von Reallaboren, d. h. 

Konzeption, Etablierung und Umsetzung und Auswertung, um diese insbesondere 

im Rahmen von Beratungstätigkeit zu nutzen und weiterzuvermitteln. Anderer-

seits ist zur Förderung des regulatorischen Lernens zentral, wichtige Informatio-

nen zu den Auswirkungen der in Reallaboren erprobten Innovationen strukturiert 

zu sammeln.  
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Zu § 9 (Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie) 

Zu Absatz 1 

Um Informationen zur Umsetzung und zu Ergebnissen von Reallaboren zu sam-

meln und diese im Rahmen von Informationsangeboten, Beratung und Vernet-

zung zur Verfügung zu stellen sowie im Sinne des regulatorischen Lernens zu 

nutzen, ist die Zuleitung von Informationen aus der Praxis unerlässlich. Absatz 1 

regelt daher, dass eine Behörde, die ein Reallabor genehmigt, das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Energie darüber informiert. Dies gilt auch für Geneh-

migungen, die durch Genehmigungsfiktion erteilt werden, da hier die gleichen 

Vorschriften zur Bestandskraft von Verwaltungsakten gelten. Denn nur wenn um-

fängliche Informationen über laufende Reallabore vorliegen, können strukturiert 

Erkenntnisse aus diesen Reallaboren gesammelt und so regulatorisches Lernen 

ermöglicht werden. Des Weiteren müssen die zuständigen Behörden dem Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie auf Anfrage mitteilen, wie viele An-

träge auf Genehmigung eines Reallabors im jeweiligen Berichtszeitraum abge-

lehnt wurden. So besteht bei erkennbaren Problemen oder Innovationshemmnis-

sen in einzelnen Bereichen die Möglichkeit, gezielt Informationen zu abgelehnten 

Anträgen abzurufen und Häufungen von Ablehnungen zu identifizieren. Durch 

eine Ursachenanalyse können anschließend wiederkehrende Ablehnungsgründe 

und strukturelle Hemmnisse identifiziert und eine Analyse und Verbesserung der 

Hintergründe und Rahmenbedingungen ermöglicht werden. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 erlaubt es den beteiligten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Ver-

waltung oder Zivilgesellschaft von Reallaboren und zuständigen Behörden, vor-

liegende Berichte und Evaluationen mit Erkenntnissen aus den Reallaboren an das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie weiterzuleiten, wenn die beteilig-

ten Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung oder Zivilgesellschaft an 

dem Reallabor und die zuständige Behörde dem zugestimmt haben. Im Rahmen 

ihres Einvernehmens haben beteiligte Unternehmen die Möglichkeit, etwaige Ge-

schäftsgeheimnisse zu schwärzen. Zur Arbeitserleichterung sollen die Berichte in 

digitaler Form übersandt werden. Die Informationen, die das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie auf diese Weise erlangt, dienen dem regulatorischen 

Lernen nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 sowie der Stärkung und Förderung des Wis-

senstransfers, der Beratung und Information sowie der Vernetzung nach § 1 Ab-

satz 1 Nummer 4 dieses Gesetzes. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie wird verpflichtet, die Berichte auf seiner Internetseite zu veröffentlichen, 

wenn die Beteiligten des Reallabors einer Veröffentlichung nicht widersprechen. 

Dies dient dem Wissensaustausch sowie -transfer innerhalb des Netzwerks Real-

labore und bietet sowohl für die Innovatorinnen und Innovatoren als auch für die 

zuständigen Behörden die Möglichkeit, aus den Erfahrungen aus vorangegange-

nen Reallaboren zu lernen. 

Zu § 10 (Regulatorisches Lernen im Rahmen der Erprobung von 

innovativen Technologien, Produkten, Dienstleistungen oder Ansätzen) 

Zu Absatz 1 

Gemäß Absatz 1 erstellt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in 

regelmäßigen Abständen einen Monitoringbericht. Dabei liegt der Schwerpunkt 

auf Erfahrungen und Erkenntnissen, die für die Erreichung der Ziele dieses Ge-

setzes relevant sind, wie bspw. Erkenntnisse aus Beratungsfällen, Rückmeldun-

gen zu rechtlichen Hürden, Erkenntnisse aus Fachveranstaltungen sowie struktu-

rierte Erkenntnisse aus Evaluationen von Reallaboren. Hierfür werden insbeson-

dere auch zentrale Erkenntnisse aus Reallaboren auf Basis der nach §8 Absatz (2) 

Nummer 1 (rechtliche Hürden und Bedarf für Experimentier- beziehungsweise 
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Erprobungsklauseln) und Nummer 2 (praktische Durchführung von Reallaboren 

und Auswirkungen der erprobten Innovationen) gesammelten Informationen 

durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufbereitet. Denn nicht 

in allen fachgesetzlichen Regelungen wird explizit vorgegeben, dass einem Bun-

desministerium Erfahrungen aus Reallaboren übermittelt werden sollen. Geplant 

ist dies jedoch z. B. in § 23 Absatz 3 Satz 2 PostG. Bei der Aufbereitung ist nach 

Möglichkeit zu berücksichtigen, ob in einem entsprechenden Bereich Experimen-

tier- beziehungsweise Erprobungsklauseln eingerichtet werden können oder bei-

spielsweise Erwägungen des Europarechts bzw. andere Gesichtspunkte entgegen-

stehen. 

Die Abstände, in denen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie seine 

Berichte erstellt, sind bewusst flexibel gefasst, um ausreichend Spielraum zu ge-

währleisten, wenn in einem Zeitraum mehr oder weniger Informationen gesam-

melt werden. Um einen Wissenstransfer innerhalb der Bundesregierung und, so-

weit betroffen, in die Länder zu gewährleisten, informiert das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie die Bundesministerien, den Nationalen Normenkon-

trollrat und, soweit betroffen, die Länder und leitet Erfahrungen und Erkenntnisse 

aus den erfolgten Maßnahmen an diese weiter. 

Zu Absatz 2 

Die Erkenntnisse aus Reallaboren, die die zuständigen Bundesministerien auf-

grund gesetzlicher Regelungen oder in sonstiger Weise erhalten, werden dort mit 

Blick auf eine mögliche Weiterentwicklung des betroffenen Rechtsrahmens und 

die allgemeine Zulassung der erprobten Innovation innerhalb von 12 Monaten ge-

prüft. Regulatorisches Lernen findet statt, wenn auf Grundlage der im Reallabor 

gewonnenen Erkenntnisse der Rechtsrahmen angepasst wird, zum Beispiel um 

die betreffende Innovation allgemein zuzulassen oder die Erprobungsspielräume 

zu erweitern. Das Bedürfnis nach einem lernenden Recht speist sich aus der Ein-

sicht in die Vorläufigkeit und Begrenztheit des Wissens (vgl. Voßkuhle, in Voß-

kuhle/Eifert/Möllers Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, § 4 Rn. 91). Dies 

setzt voraus, dass ausreichend Informationen für einen regulatorischen Lernpro-

zess vorliegen. Informationsnetzwerke können in diesem Zusammenhang Unsi-

cherheiten reduzieren und Lernfähigkeit ermöglichen (vgl. Voßkuhle, in Voß-

kuhle/Eifert/Möllers Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, § 4 Rn. 93). Der 

Umfang der Prüfung wird durch die zuständigen Bundesministerien selbst defi-

niert. Die Bundesministerien übermitteln die Ergebnisse der Prüfung an das an 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und an den Nationalen Nor-

menkontrollrat. 

Zu § 11 (Bericht an den Deutschen Bundestag) 

Reallabore und fachrechtliche Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklau-

seln sowie die allgemeine Erprobungsklausel sind ein sehr dynamischer Bereich. 

Daher wird die Bundesregierung verpflichtet, drei Jahre nach Inkrafttreten und 

anschließend alle drei Jahre zur praktischen Anwendung dieses Gesetzes an den 

Deutschen Bundestag zu berichten.  

Der Bericht stellt Ausnahmen und Abweichungen von bundesrechtlichen Rege-

lungen, die auf den Gebrauch der Länder und des Bundes von den in Abschnitt 2 

begründeten Abweichungsmöglichkeiten zurückzuführen sind, dar. Es wird fer-

ner dargestellt, inwieweit bundesrechtliche Regelungen durch die Erprobung dau-

erhaft angepasst wurden. Hierbei ist auch zu untersuchen, inwieweit die Erpro-

bung und die Anpassung bundesrechtlicher Regelungen zur Beschleunigung, zur 

Digitalisierung und zur Senkung der Kosten von Verwaltungs- und Genehmi-

gungsverfahren beigetragen haben. Diese Untersuchung kann auf ausgewählte 

Verfahren beschränkt werden. Die Ergebnisse der jeweiligen Prüfung nach § 5 

Absatz 1 sollen in dem Bericht an den Deutschen Bundestag dargestellt werden. 

Die Bundesregierung berichtet zudem über Fälle, bei denen sie trotz Feststellung 
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der allgemeinen Übertragbarkeit nach § 5 Absatz 2 bundesrechtliche Regelungen 

nicht angepasst hat. 

Der Bericht soll des Weiteren auf die Wirkung der Regelungen in Abschnitt 3 des 

Gesetzes unter anderem auf regulatorisches Lernen, den Innovationstransfer und 

eine innovationsfreundliche Genehmigungspraxis eingehen, als auch auf zentrale 

Erkenntnisse mit Blick auf die praktische Umsetzung von Reallaboren sowie die 

Anwendung neuer Experimentier- beziehungsweise Erprobungsklauseln. Dies er-

möglicht es den gesetzgebenden Stellen, aus den gewonnenen Erkenntnissen zu 

lernen. Berühren die Inhalte des Berichtes die Zuständigkeiten weiterer Bundes-

ministerien, ist vor Übersendung des Berichtes an den Deutschen Bundestag mit 

den betroffenen Bundesministerien das Einvernehmen herzustellen. 

Zu Nummer 3 

Zu Artikel 2 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen erfordert leistungsfähige, interoperable 

und sichere informationstechnische Systeme. Insbesondere Praxisverwaltungs-

systeme (PVS) nehmen hierbei eine zentrale Rolle für die vertragsärztliche und 

vertragszahnärztliche Versorgung ein. Gleichzeitig bestehen derzeit parallele 

Prüf- und Zertifizierungsverfahren, insbesondere durch die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung (KBV) im Rahmen von Anforderungen an PVS sowie durch das 

Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen im Rahmen der 

Konformitätsbewertung nach § 387 SGB V. Diese parallelen Verfahren führen zu 

erhöhtem Aufwand für Hersteller und Anbieter sowie zu Verzögerungen bei der 

Einführung innovativer Lösungen. Zudem bestehen bislang nur begrenzte An-

reize für Hersteller und Anbieter, bestehenden Rahmenvereinbarungen nach § 

332b SGB V beizutreten; dies schwächt weiterhin die Verhandlungsposition für 

Leistungserbringer und erschwert beispielsweise die Möglichkeiten, ihr Primär-

system zu wechseln. 

Um das Instrument der Rahmenvereinbarung effektiver zu gestalten, soll daher 

im Rahmen einer Experimentierklausel erprobt werden, inwieweit durch einen 

Alternativprozess eine Vereinfachung und Beschleunigung der parallelen Zertifi-

zierungsprozesse erreicht werden kann, um sowohl Hersteller und Anbieter, als 

auch die zuständigen Zertifizierungsstellen zu entlasten.  

Durch Beitritt eines Herstellers oder Anbieters zur Rahmenvereinbarung prüft die 

KBV bereits umfangreiche Anforderungen an ein PVS, die ebenfalls für das Kon-

formitätsbewertungsverfahren des Kompetenzzentrums nach § 387 SGB V rele-

vant sind und daher nicht erneut zu prüfen sind. Durch Beitritt eines Herstellers 

oder Anbieters zu einer solchen Rahmenvereinbarung soll daher davon ausgegan-

gen werden, dass wesentliche Anforderungen des Konformitätsbewertungsver-

fahrens bereits erfüllt sind und damit auf die Durchführung eines Konformitäts-

bewertungsverfahrens verzichtet werden. Zur Sicherstellung der Einhaltung der 

nach der IOP-Governance-Verordnung verbindlich festgelegten Anforderungen 

ist ergänzend durch die Hersteller und Anbieter eine entsprechende Eigenerklä-

rung abzugeben. Nach Bestätigung des Beitritts zur Rahmenvereinbarung durch 

die KBV gegenüber dem Kompetenzzentrum kann dieses beziehungsweise eine 

entsprechend akkreditierte Stelle ein Zertifikat nach § 387 Absatz 3 erteilen, ohne 

dass ein Konformitätsbewertungsverfahren nach § 387 Absatz 1 SGB V durchge-

führt werden muss. Die Erprobung ist angemessen zu befristen, in der Regel ist 

eine Zeit von mindestens zwei, höchstens aber fünf Jahren angemessen. Das Kom-

petenzzentrum übersendet dem Bundesministerium für Gesundheit in regelmäßi-

gen Abständen einen Bericht über die wesentlichen Ergebnisse der Erprobung, 

insbesondere auch mit Blick auf möglichen Anpassungsbedarf dieses Gesetzes 

mit dem Ziel der angemessenen Berücksichtigung vereinfachter Konformitätsbe-

wertungsverfahren. 
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Zu Artikel 3 (Änderung des Onlinezugangsgesetzes) 

Die Vorschrift dient der Erprobung von Abweichungen vom Gesetz im Interesse 

einer Bereitstellung der Europäischen Brieftaschen für die Digitale Identität im 

Sinne des Artikels 3 Nummer 42 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014. Für die Ein-

führung der Europäischen Brieftasche für die Digitale Identität wird in Ergänzung 

zum unmittelbar geltenden Unionsrecht nationales Recht vorbereitet. Vor diesem 

Hintergrund dient die Experimentierklausel dem Probebetrieb der Europäischen 

Brieftasche für die Digitale Identität im Sinne von Artikel 3 Nummer 42 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 910/2014 im Zusammenhang mit deren Bereitstellung gemäß 

Artikel 5a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014. Die Kernfunktionen die-

ser sogenannten EUDI-Wallet betreffen das elektronische Identifizieren, Sie-

geln/Signieren sowie die Verwendung von Nachweisen (elektronischen Attributs-

bescheinigungen). Unbeschadet der in Rede stehenden Experimentierklausel 

kommen im Bereich der Identifizierung und Authentifizierung die Möglichkeiten 

von § 10 Absatz 3a des Personalausweisgesetzes in Betracht. Der Funktionsum-

fang von Europäischen Brieftaschen für die Digitale Identität geht jedoch hierüber 

hinaus. Überdies steht er in engem Zusammenhang mit dem Zugang zu Verwal-

tungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz. Daher erlaubt die Experimen-

tierklausel umfassend den Probebetrieb in Bezug auf alle Funktionen der Europä-

ischen Brieftasche für die Digitale Identität, wie er aus Artikel 3 Nummer 42 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 folgt. Die Experimentierklausel gestattet im Zuge 

der Ausübung pflichtgemäßen Ermessens auf Grundlage einer Risikoabwägung 

einen Live-Betrieb mit Echtdaten und Echtnutzern, die vorab durch Hinweis in-

formiert werden. Zudem können weitere, alternative den jeweils erforderlichen 

Vertrauensniveaus entsprechende Authentifizierungs- und Identifizierungsmittel 

im Rahmen des Probebetriebs getestet werden, dies im Interesse niedrigschwelli-

ger Identifizierungsmöglichkeiten und insbesondere für das Onboarding zur 

EUDI-Wallet; diese weiteren Authentifizierungs- und Identifizierungsmittel kön-

nen sowohl vollständig unabhängig von der EUDI-Wallet getestet werden, na-

mentlich ohne Rückgriff auf die EUDI-Wallet Identifizierung und Authentifizie-

rung für die Inanspruchnahme von Leistungen ermöglichen, als auch im Zusam-

menspiel mit der EUDI-Wallet. Die vor einer Entscheidung über eine Abwei-

chung vorausgesetzte behördliche Risikoabwägung soll Gefahren für einzelne 

Nutzer und das Gesamtsystem berücksichtigen (insbesondere mögliche Beein-

trächtigungen der Sicherheit, der Interessen der Nutzer, vertrauender Beteiligter 

sowie öffentlicher Interessen, des Zugangs zu öffentlichen und privaten Diensten 

sowie des Rechtsverkehrs). Die im Rahmen der Risikoabwägung zu identifizie-

renden Gefahren dürfen den Nutzen der Abweichung bzw. des Probebetriebs nicht 

überwiegen. Beim Onboarding wird das Schutzniveau im Rahmen der Erprobung 

nicht herabgesenkt; das stellt der Wortlaut der Vorschrift klar durch den Verweis 

auf das unmittelbar geltende Unionsrecht, namentlich Artikel 5a Absatz 11 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und die danach vorausgesetzte Sicherheitsstufe 

‚hoch‘. Für den Datenschutz gelten im Rahmen des Probebetriebs die Anforde-

rungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sowie einschlägige natio-

nale Datenschutzbestimmungen. Die Experimentierklausel erlaubt eine oder meh-

rere, auch wiederholte Entscheidungen des Bundesministeriums für Digitales und 

Staatsmodernisierung; diese können auch auf einzelne Funktionen der EUDI-

Wallet beschränkt werden. 

Zu Nummer 5 

Zu Artikel 4 (Änderung des Jugendschutzgesetzes) 

Zu Absatz 1 

Aufgrund der Vielzahl der veröffentlichten Medien werden außerhalb der stren-

gen Kennzeichnung nach § 14 Abs. 6 JuSchG immer häufiger automatisierte Be-

wertungssysteme eingesetzt. Diese erfassen anhand von Fragebögen, KI und 
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Stichproben den Inhalt und vergeben automatisiert Alterskennzeichen. Solche 

Systeme sollen jetzt auch im strengen Verfahren nach § 14 Abs. 6 JuSchG aus-

drücklich ermöglicht werden, um Kosten und Zeit zu sparen. 

Zu Absatz 2 

Die Genehmigung der Abweichung soll auf einen Zeitraum von bis zu zwei Jah-

ren begrenzt werden. Damit wird einerseits ausreichend Zeit für belastbare Er-

kenntnisse eingeräumt, anderseits einer dauerhaften Ausnahme vom Regulie-

rungsrahmen vorgebeugt. Eine einmalige Verlängerung um bis zu zwei Jahre ist 

angemessen, sollten weitere Erkenntnisse notwendig sein, ob sich die Erprobung 

bewährt hat. 

Zu Nummer 6 

Zu Artikel 5 (Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes) 

Das Register über Unternehmensbasisdaten (Basisregister) in Verbindung mit der 

bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer (beWiNr.) baut auf bestehenden Ver-

waltungsstrukturen auf und verzahnt diese. Der Datenaustausch innerhalb der 

Verwaltung wird somit erheblich verbessert. Diese Möglichkeit, mithilfe der be-

WiNr. Verwaltungsprozesse zu digitalisieren und damit zu vereinfachen, steht 

bislang nicht allen öffentlichen Stellen in Deutschland offen. Es sollte daher das 

Ziel sein, die Daten des Basisregisters sowie insbesondere die beWiNr. breit in 

der deutschen Registerlandschaft bereitzustellen und zu etablieren. Je mehr An-

wendungsfälle durch das Basisregister umgesetzt werden, desto höher ist der Nut-

zen. Die Anbindung aller relevanten Stellen an NOOTS ist maßgebliche Voraus-

setzung des Once-Only-Prinzips. Durch die Experimentierklausel können ver-

schiedene neue Register und Stellen an das Basisregister angebunden werden und 

davon profitieren. Soweit jedoch Register und Stellen betroffen sind, die nicht in 

den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, 

sondern in den Zuständigkeitsbereich anderer Ressorts fallen, bedarf es für die 

Anbindung an das Basisregister oder die Übermittlung von Daten dieser Stellen 

an das Basisregister des Einvernehmens des betroffenen Ressorts und entspre-

chender gesetzlicher Ermächtigungen, um bei der Entscheidung über geeignete 

Anwendungsfälle auch die Rahmenbedingungen und Auswirkungen bei dem be-

troffenen Register oder der betroffenen Stelle angemessen berücksichtigen zu 

können. Das Einvernehmenserfordernis nach Satz 2 gilt für sämtliche Abwei-

chungen nach Satz 1 1. Halbsatz sowie Nummer 1 und 2. 

Im Bereich des statistischen Meldewesens bestehen zunehmende Anforderungen 

an die Qualität, Konsistenz und Aktualität von Unternehmens- und Referenzda-

ten. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit europäischen Vorhaben zur 

Standardisierung und Integration von Berichtsanforderungen im Rahmen des In-

tegrated Reporting Framework (IReF). Das IReF verfolgt im Sinne des Once-

Only-Prinzips eine Entlastung der Berichtspflichtigen, indem Mehrfachmeldun-

gen vermieden und Berichtspflichten effizienter gebündelt werden; hierdurch 

dient es zugleich dem Bürokratieabbau und stärkt mittelbar die Wettbewerbsfä-

higkeit berichtspflichtiger Unternehmen. Die Qualität der im Meldewesen ver-

wendeten Unternehmensbasisdaten ist von erheblicher Bedeutung für die Belast-

barkeit statistischer und aufsichtsbezogener Meldungen. Die bisherige Rechtslage 

ermöglicht die Übermittlung von Unternehmensbasisdaten an die Deutsche Bun-

des-bank zur Verwendung im Datenregister der Europäischen Zentralbank über 

Institute und verbundene Unternehmen (Register of Institutions and Affiliates 

Data, RIAD), enthält jedoch keine ausdrückliche Grund-lage dafür, diese Daten 

oder daraus abgeleitete referenzbezogene Identifikationsinformationen in einem 

begrenzten und zweckgebundenen Umfang an berichtspflichtige Unternehmen zu 

übermitteln oder diesen zugänglich zu machen, um die Qualität und Richtigkeit 

der von ihnen abzugebenden Meldungen zu verbessern. Das Ziel der Regelung in 

§ 12 Absatz 1 Nummer 2 ist es daher, für einen zeitlich und sachlich begrenzten 
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Erprobungszeitraum eine Rechtsgrundlage zu schaffen, um die Nutzung, Zugäng-

lichmachung und Übermittlung von Unternehmensbasisdaten an berichtspflich-

tige Unternehmen für Zwecke der Qualitätssicherung im statistischen Meldewe-

sen zu erproben. Absatz 6 Satz 4 stellt sicher, dass die Zugänglichmachung oder 

Übermittlung von Daten nicht der allgemeinen Datenbereitstellung an berichts-

pflichtige Unternehmen dient, sondern der Verbesserung der Qualität, Konsistenz 

und Richtigkeit von Unternehmensdaten in Meldungen. 

 

Mit der Regelung in § 12 Absatz 1 Nummer 1 sollen rechtssichere Möglichkeiten 

für eine kurzfristige Anpassung an Datenübertragungswege übergeordneter Digi-

talisierungsvorhaben bei Anbindungen weiterer Quellregister und angebundener 

Register geschaffen werden. Auf diese Weise kann die beWiNr. weiterverbreitet 

und der Nutzen des Basisregisters voll ausgeschöpft werden. Zu diesem Zweck 

wird das Basisregister ermächtigt, nach Zustimmung des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie von den Vorschriften der § 3 Ab-satz 1 bis 4, § 4 und § 5 

abzuweichen. Die Experimentierklausel dient insbesondere dazu, auf das dyna-

mische Umfeld der Verwaltungsdigitalisierung zu reagieren und im Falle eines 

Erfolges eine entsprechend dauerhafte Regelung im Rahmen der Verordnung/Ge-

setzgebung vorzubereiten.  

Die Definition eines Unternehmens nach § 3 Absatz 1 bei Anbindungen neuer 

Stellen im Rahmen des Erprobens anzupassen ist notwendig, da jedes Register 

einen eigenen Unternehmensbegriff definiert, der von dem Basisregister adaptiert 

werden muss. Die Unternehmensstammdaten haben in verschiedenen Registern 

verschiedene Bezeichnungen, so zum Beispiel die Anschrift des Unternehmens. 

Daher kann es in einigen Anbindungsfällen nötig sein, einzelne Merkmale im 

Sinne von § 3 Absatz 2 im Rahmen einer Erprobung zu ergänzen. Es ist nicht das 

Ziel, das Basisregister zu einem Datensilo zu machen, sondern lediglich relevante 

Stammdaten zu speichern, die tatsächlich benötigt werden. Im Rahmen der nach 

den §12 Absätzen 1, 3 bis 5 zugelassenen Abweichungen werden vertretungsbe-

rechtigte Personen und Gesellschafter von Rechtseinheiten, die im Handels-, Ge-

nossenschafts-, Gesellschafts-, Partnerschafts-, Vereins- oder Stiftungsregister 

eingetragen sind, im Basisregister nicht herangezogen und deren Daten werden 

nicht im Basisregister gespeichert. 

In jedem Register werden eigene Identifikationsnummern analog § 3 Absatz 3 für 

die Einheiten verwendet. Um die Zuordnung zu ermöglichen, ist es notwendig, 

auch die Identifikationsnummern zu den angeschlossenen Stellen im Basisregister 

zu speichern. Da bisher ausschließlich die Identifikationsnummern der bereits an-

geschlossenen Stellen gespeichert werden, müssen bei einer Erprobung neuer An-

bindungen auch die Identifikationsnummern der anzubindenden Register übertra-

gen werden. Auch Metadaten im Sinne von § 3 Absatz 4 sind notwendig zur Spei-

cherung und Zuordnung von Daten im Basisregister und müssen daher von jeder 

angeschlossenen Stelle übertragen werden.  

Ein konkreter Anwendungsfall für ein zeitkritisches und technisch innovatives 

Vorhaben ist das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS). Mit der Er-

probung der Anbindung des Basisregisters an das NOOTS soll die beWiNr. als 

registerübergreifender Identifikator für Unternehmen innerhalb der mittels 

NOOTS verbundenen Register getestet werden, wobei das Verfahren zur Authen-

tifizierung der nachzuweisenden Daten durch die authentischen Quellen im Sinne 

des Artikels 3 Nummer 47 der Verordnung (EU) 910/2014 unberührt bleibt. Dar-

über hinaus erlaubt das Reallabor hierdurch eine evidenzbasierte Bewertung, ob 

eine spätere flächendeckende Integration weiterer Register über das NOOTS den 

Nutzen des Basisregisters nachhaltig steigert. Über die zwei genannten Beispiele 
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hinaus können weitere Anwendungsfälle zur Erprobung im Rahmen des §12 vom 

BMWE im Einvernehmen mit dem BMJV und BMF zugelassen werden.  

Als weiterer konkreter Anwendungsfall soll mit der Regelung in § 12 Absatz 1 

Nummer 2 die Grundlage für die Erprobung eines eigenständigen, über die bishe-

rige Regelung des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 hinausgehenden Verwendungs-

zusammenhangs geschaffen werden. Erfasst wird nicht nur die verwaltungs-in-

terne Nutzung von Unternehmensbasisdaten, sondern auch deren Zugänglichma-

chung und Übermittlung an berichtspflichtige Unternehmen, soweit dies der Si-

cherstellung der Qualität, Konsistenz und Richtigkeit von Unternehmensdaten in 

Meldungen unter Nutzung des Datenregisters der Europäischen Zentralbank über 

Institute und verbundene Unternehmen (RIAD) dient. Die Bezugnahme auf die 

Standardisierung und Integration europäischer Berichtsanforderungen trägt insbe-

sondere Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Integrated Reporting Frame-

work (IReF) Rechnung. Zu diesem Zweck kann insbesondere vorgesehen werden, 

dass Unternehmensbasisdaten nach § 3 sowie daraus abgeleitete Identifikations- 

und Referenzinformationen, die auf Grundlage von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

8 an die Deutsche Bundesbank übermittelt und im Datenregister der Europäischen 

Zentralbank über Institute und verbundene Unternehmen (RIAD) verarbeitet wer-

den, berichtspflichtigen Unternehmen zugänglich gemacht oder an diese übermit-

telt werden. Es ist nicht das Ziel, einen allgemeinen oder eigenständigen Daten-

bereitstellungsweg für berichtspflichtige Unternehmen zu eröffnen, sondern aus-

schließlich insoweit, als dies zur Unterstützung der ordnungsgemäßen Erfüllung 

von Meldepflichten erforderlich ist. Die Experimentierklausel stellt klar, dass sich 

die zulässige Nutzung nach Absatz 1 Nummer 2 auf einen eng begrenzten Umfang 

beschränkt. Die Formulierung „zugänglich gemacht oder an diese übermittelt“ 

trägt unterschiedlichen technischen und organisatorischen Umsetzungsformen 

Rechnung. Erfasst sind sowohl aktive Datenübermittlungen als auch kontrollierte 

Zugangs- oder Abrufmöglichkeiten im Rahmen standardisierter technischer Ver-

fahren.  

Die Regelung in § 12 Absatz 2 enthält die zentrale Zweckbindungsregelung. Da-

mit sollen die zulässigen Zwecke der Nutzung, Zugänglichmachung und Über-

mittlung konkretisiert werden. Zulässig ist die Nutzung, Zugänglichmachung und 

Übermittlung insbesondere zur eindeutigen Identifikation von Unternehmen oder 

wirtschaftlichen Einheiten, zur Validierung oder Plausibilisierung von Meldeda-

ten sowie zur Sicherstellung einheitlicher Referenzdaten. Eine Nutzung zu allge-

meinen geschäftlichen, kommerziellen, analytischen oder sonstigen nicht mel-

dungsbezogenen Zwecken durch berichtspflichtige Unternehmen ist nicht zuläs-

sig. Ein allgemeiner Datenbereitstellungs- oder Sekundärnutzungsweg soll damit 

ausgeschlossen werden. 

Die Kurzfristigkeit dieser und weiterer Vorhaben ist zudem maßgeblich durch 

Vorgaben aus EU-Regulierung sowie der Umsetzung des NOOTS bedingt. Ohne 

eine Experimentierklausel müsste vor jeder Erprobung zunächst die rechtliche 

Grundlage entsprechend angepasst werden. Dieser Prozess ist mit den zeitlichen 

Anforderungen der Erprobung der Vorhaben nicht vereinbar und würde das Ba-

sisregister weitgehend von aktuellen Digitalisierungsentwicklungen ausschließen 

oder diese sehr verlangsamen. 

Die Erprobungen werden durch die Registerbehörde (Statistisches Bundesamt) 

begleitet und im Hinblick auf ihre langfristigen Potenziale sowie ihre Umsetzbar-
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keit evaluiert. Dies dient zugleich der Vorbereitung einer Anpassung der rechtli-

chen Grundlagen für eine dauerhafte Umsetzung der erprobten Anwendungsfälle. 

Zu Nummer 7 

Zu Artikel 6 (Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes) 

Das erhebliche Potenzial eines automatisierten Datenabrufs nach § 67f des Zehn-

ten Buches Sozialgesetzbuch im Sinne des Once-Only-Prinzips zur Reduzierung 

bürokratischer Belastungen im BAföG-Antragsverfahren soll besser erschlossen 

werden. Durch die Experimentierklausel sollen nach Absatz 1 für diesen Zweck 

auch Probebetriebe der Länder ermöglicht werden. Die Anforderungen im Sinne 

des § 67f des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch sind im Rahmen des Erprobungs-

verfahrens grundsätzlich einzuhalten, insbesondere kann ein automatisierter 

Nachweisabruf nur nach Wahl der betroffenen Person erfolgen. 

Durch die Experimentierklausel sollen nach den Absätzen 2 bis 4 auch Abwei-

chungen und Ergänzungen im Fachrecht (BAföG) beim BAföG-Antragsverfahren 

(§ 46 Abs. 1 und § 46 Abs. 2 S. 2 BAföG) ermöglicht werden, sofern diese für 

den befristeten Probebetrieb eines automatisierten Datenaustauschs von Einkom-

mensdaten auf Grundlage von § 67f des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch zwi-

schen Ämtern für Ausbildungsförderung oder dem Portal „BAföG Digital“ mit 

der Finanzverwaltung förderlich sind. Damit soll ermöglicht werden, weitere Er-

kenntnisse zu der Erforderlichkeit von Änderungen oder Ergänzungen im BAföG 

für Datenabrufe im BAföG-Antragsverfahren zu gewinnen. Im Wege der Be-

kanntgabe im Bundesanzeiger veröffentlichte Abweichungen und Ergänzungen 

müssen mit höherrangigem Recht vereinbar sein, d.h. insbesondere im Einklang 

mit der Datenschutzgrundverordnung.  

Die Evaluation nach Absatz 4 dient dem Bundesministerium für Forschung, Tech-

nologie und Raumfahrt als Grundlage für die weitere gesetzgeberische Tätigkeit 

im Bereich des automatisierten Datenaustauschs im BAföG. 

Zu Nummer 8 

Zu Artikel 7 (Änderung des Telekommunikationsgesetzes) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 eröffnet der Bundesnetzagentur die Möglichkeit, zur Förderung und Er-

leichterung von Innovation und technologischem Fortschritt Abweichungen von 

Verpflichtungen nach dem Telekommunikationsgesetz oder aufgrund des Tele-

kommunikationsgesetzes (TKG) zu genehmigen, soweit diese mit den Zielen des 

§ 2 Absatz 2 vereinbar sind und keine entgegenstehenden unionsrechtlichen Vor-

gaben oder sonstigen öffentlichen Interessen bestehen. 

Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bestehende regulatorische An-

forderungen nicht in allen Fällen sachgerecht auf neuartige Technologien und 

Verfahren zugeschnitten sind. Durch die befristete Genehmigung von Abwei-

chungen können neue Technologien und Verfahren beim Betrieb von Telekom-

munikationsnetzen und beim Angebot von Telekommunikationsdiensten unter 

kontrollierten Bedingungen erprobt werden, ohne die grundsätzlichen Vorgaben 

des Telekommunikationsrechts in Frage zu stellen. 

Die Regelung umfasst dagegen nicht die Verpflichtung, die Erprobung neuer 

Technologien und Verfahren grundsätzlich bei der Bundesnetzagentur beantragen 

zu müssen. Einer Zulassung durch die Bundesnetzagentur bedarf es insoweit 

nicht. 

Die Erprobung neuer Technologien und Verfahren im Zusammenhang mit dem 

Betrieb von Telekommunikationsnetzen umfasst die technische Ebene der Netze. 
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Dazu zählen insbesondere Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, die über 

den Stand der Technik hinausgehen (z.B. Quantentechnologien). 

Mit dem Angebot von Telekommunikationsdiensten ist die Markt- und Nutzer-

seite angesprochen, mithin dienstbezogene Innovationen. Darunter fallen insbe-

sondere neue Tarif- oder Geschäftsmodelle, neue Formen der Leistungserbrin-

gung sowie Kombinationen davon (z. B. QoS Modelle oder priorisierte Dienste). 

Die Genehmigung der Abweichung soll auf einen Zeitraum von bis zu zwei Jah-

ren begrenzt werden. Damit wird einerseits ausreichend Zeit für belastbare Er-

kenntnisse eingeräumt, anderseits einer dauerhaften Ausnahme vom Regulie-

rungsrahmen vorgebeugt.  

Ein Anspruch auf Genehmigung der Abweichung besteht nicht. Die Entscheidung 

steht im pflichtgemäßen Ermessen der Bundesnetzagentur, die Art, Umfang und 

Dauer der Abweichung festlegt und sicherstellt, dass etwaige Risiken begrenzt 

bleiben. 

Hierbei hat die Bundesnetzagentur europarechtliche Vorgaben, die Vereinbarkeit 

mit den Zielen des § 2 Absatz 2 TKG sowie weitere öffentliche Interessen zu be-

achten. Die Genehmigung muss in Gänze mit europarechtlichen Vorgaben ver-

einbar sein. Eine Abweichung von unionsweit vollharmonisierten Vorgaben – 

beispielsweise der Richtlinie (EU) 2018/1972, die im TKG umgesetzt ist – ist in-

sofern nicht möglich. Eine Erprobung neuer Technologien ist nur innerhalb der 

den Mitgliedsstaaten zustehenden Spielräume möglich. 

Die Bundesnetzagentur hat bei ihrer Ermessensentscheidung auch ggfs. entgegen-

stehende öffentliche Interessen in ihrer Entscheidungsfindung zu beachten. Diese 

Vorgaben stellen sicher, dass Entscheidungen transparent, verantwortungsvoll 

und im Einklang mit den geltenden rechtlichen und gesellschaftlichen Grundsät-

zen getroffen werden. Sie schränken den Anwendungsbereich der Experimentier-

klausel im Sinne einer ausgewogenen Abwägung widerstreitender Interessen ein. 

Sofern das TKG, wie zum Beispiel im Fall von § 97 Absatz 2, im Einzelfall spe-

zifische Sonderregelungen enthält, gehen diese der vorliegenden Generalklausel 

als Spezialregelung vor. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt das Antragsverfahren. Die Abweichung von regulatorischen Ver-

pflichtungen zwecks Erprobung einer neuen Technologie oder eines neuen Ver-

fahrens bedarf eines Antrags des Betreibers eines Telekommunikationsnetzes 

oder Anbieterseines Telekommunikationsdienstes bei der Bundesnetzagentur. 

Durch das Antragsprinzip wird sichergestellt, dass Experimente nur auf Grund-

lage eines konkreten verantworteten Vorhabens durchgeführt werden und die 

Bundesnetzagentur eine vorherige Prüfung der Voraussetzungen vornehmen 

kann. Zugleich wird eine transparente Anwendung der Experimentierklausel ge-

währleistet. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 verpflichtet die Betreiber und Anbieter, der Bundesnetzagentur in regel-

mäßigen Abständen über den Stand der Erprobung, die gewonnenen Erfahrungen 

sowie die Zielerreichung zu berichten. Die Berichtspflichten dienen der fortlau-

fenden Begleitung und Kontrolle, ob die Abweichung von regulatorischen Ver-

pflichtungen zwecks Erprobung nach wie vor gerechtfertigt ist. 

Die Bundesnetzagentur berichtet im Rahmen des von ihr ohnehin zu erstellenden 

Jahresberichts nach § 196 über die nach Absatz 1 durchgeführten Verfahren. Der 

Bericht soll Angaben zur Anzahl der eingegangenen Anträge und erteilten Geneh-

migungen enthalten. Im Fall genehmigter Anträge soll der Bericht auch die we-

sentlichen Ergebnisse der Erprobung beinhalten. Dabei sind insbesondere Er-

kenntnisse im Hinblick auf einen möglichen Anpassungsbedarf des Telekommu-

nikationsgesetzes sowie die Nutzbarmachung neuer Technologien und Verfahren 
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darzustellen. Die Regelung stellt sicher, dass die Ergebnisse der Experimente sys-

tematisch ausgewertet und dem Gesetzgeber zugänglich gemacht werden. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 stellt klar, dass die Vorgaben des Bundeserprobungsgesetzes unberührt 

bleiben. Damit wird ein kohärentes Zusammenspiel zwischen der sektoralen Ex-

perimentierklausel im Telekommunikationsgesetz und den allgemeinen experi-

mentellen Regelungen des Bundeserprobungsgesetzes gewährleistet. 

Zu Nummer 9 

Zu Artikel 8 (Änderung des Luftverkehrsgesetzes) 

Die Neueinfügung der Verordnungsermächtigung in § 32 Absatz 1 Nummer 9b 

LuftVG dient als Ermächtigungsgrundlage, um auf dieser Rechtsgrundlage per 

Rechtsverordnung Voraussetzungen und das Verfahren zur Einrichtung von Re-

allaboren zur Erprobung der Integration von Innovationen in bestehende Luftver-

kehrs- und Luftraumstrukturen regeln zu können. Die entsprechenden Experimen-

tierklauseln für Reallabore im Bereich des Luftverkehrs durch Rechtsverordnung 

sollen neben derzeitigen auch künftige Entwicklungen und Innovationen erfassen, 

insbesondere um Erkenntnissen zur Weiterentwicklung des deutschen Luftver-

kehrsrechts gewinnen zu können. Die konkrete und hinreichend bestimmte Rege-

lung der jeweiligen Experimentierklausel erfolgt gestützt auf diese Verordnungs-

ermächtigung per Verordnung, indem die Voraussetzungen und das Verfahren zur 

Einrichtung von Reallaboren zur Erprobung der Integration von Innovationen in 

bestehende Luftverkehrs- und Luftraumstrukturen im Verordnungsrang ausge-

staltet und konkretisiert werden. 

Zu Nummer 10 

Der bisher vorgesehene befristete Pilotbetrieb eines Reallabore-Innovationspor-

tals ist nicht mehr vorgesehen. Der bisherige Artikel 2 wird daher gestrichen. 

Zu Nummer 11 

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 

Der bisherige Artikel 3 (Inkrafttreten) wird durch Folgeänderungen zu Artikel 9. 

Dieses Gesetz bedarf keiner Vorlaufzeit und soll nicht rückwirkend gelten, daher 

tritt das Gesetz am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Der bisherige Satz 2 

wird aufgrund der Streichung des bisherigen Artikels 2 ebenfalls gestrichen. 
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